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Sitzungsverlauf 
 
 
 
öffentliche Sitzung 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 
 
Der Vorsitzende, Rainer Bell, eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 

 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 

 
Der Vorsitzende stellt mit 26 anwesenden Gemeindevertreter/innen die Beschlussfähigkeit fest. 
Änderungen zur Tagesordnung werden nicht beantragt. 
 

 
3. Mitteilungen und Anfragen 

 
3.1 Ortsbeirat Katzenfurt 

 
Bürgermeister Mock teilt mit, das der Ortsbeirat Katzenfurt nach dem Rücktritt von Stephan 
Clößner eine neue Vorsitzende und neue stellvertretende Vorsitzende gewählt habe. Er gratuliert 
Frau Karin Stopperka zur Wahl als neue Ortsvorsteherin in Katzenfurt und Frau Eva Schlagbaum-
Breunig als deren Stellvertreterin. 
 

 
3.2 Unterbringung Geflüchteter 

 
Bürgermeister Mock führt aus, dass man heute die Mitteilung bekommen habe, dass in der 
nächsten Woche am Donnerstag und Freitag insgesamt 38 Personen aus elf Nationen in die 
Flüchtlingsunterkunft in Katzenfurt eingewiesen würden. Er verliest die Nationalitäten vor. 
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und Flüchtlingshelfer seien vor Ort um die Personen 
einzuweisen. 
 
Gemeindevertreter Tobias Bell fragt an, wie man sich konkret die Arbeit der beiden 
Flüchtlingshelfer vorstelle und wie geplant sei, die Flüchtlinge vor Ort zu begleiten. 
 
Bürgermeister Mock entgegnet, dass er für den 2. November 2023 zu einem Flüchtlingsgipfel alle 
Haupt-und ehrenamtlichen Helfer eingeladen habe um die Arbeit zu koordinieren. Er habe 
konkrete Angebote von Personen erhalten, die in diesem Bereich aktiv unterstützen wollten. 
 
Gemeindevertreter Tobias Bell fragt nach dem Ablauf und der Einteilung der beiden 
Flüchtlingshelfer erneut nach. 
 
Bürgermeister Mock entgegnet, dass eine Person nicht immer verfügbar sei, da dieser noch eine 
andere Tätigkeit ausübe und die andere Person einen Deutschkurs absolvierte. Beide würden aber 
die Gemeinde Ehringshausen unterstützen und deckten einen großen Sprachraum ab. Die 
ehrenamtlichen Helfer würden im Rahmen eines Minijobs abgerechnet. 
 
Gemeindevertreter Tobias Bell hakt erneut nach, wie die Mitarbeiter konkret eingesetzt würden 
und welche Aufgaben zugeteilt wurden. 
 
Bürgermeister Mock entgegnet, dass die Personen auf Anforderung des Rathauses eingesetzt 
würden. 
 
Gemeindevertreter Rill führt aus, dass bei der nächsten Zuteilung der Standort Katzenfurt voll 
belegt sei. Er fragt an, wie es dann in der Sache weitergehe. 
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Bürgermeister Mock entgegnet, dass er dies mit dem Gemeindevorstand in der nächsten Sitzung 
besprechen werde. 
 
Gemeindevertreter Rill verweist auf den Wahlerfolg der „Alternative für Deutschland“ und regt an, 
intensiv nach anderen Möglichkeiten einer Unterbringung zu suchen. 
 
Bürgermeister Mock entgegnet, dass man bevorzugt einen anderen Standort favorisieren sollte. 
Ein Zelt mit 250 Personen Ehringshausen könne er sich nicht auch nicht vorstellen. 
 
Gemeindevertreter Tobias Bell fragt an, ob es eine Aufforderung seitens des Lahn-Dill-Kreises 
gäbe weitere Standorte in Ehringshausen zu schaffen. 
 
Bürgermeister Mock antwortet, dass es eine allgemeine Botschaft gäbe weitere Standorte 
anzubieten - eine konkrete Aufforderung liege jedoch nicht vor. 
 
Gemeindevertreter Koch fragt an, ob die Kapazitäten der beiden Minijobs für die Betreuung 
ausreichend seien und fragt die Vertreter der CDU-Fraktion wie diese dazu stehen. 
 
Bürgermeister Mock entgegnet, dass die ehrenamtlichen Stunden nicht ausreichend seien, man 
sich aber eine gute Unterstützung durch externe Helfer verspreche. Hier müsse man abwarten, wie 
die sich entwickle und bei Bedarf nachsteuern. 
 
Gemeindevertreter Tobias Bell erläutert, dass sich seine Anfrage auf die arbeitstägliche Einteilung 
und deren Organisation bezogen habe. 
 
Gemeindevertreter Bender führt aus, dass man flexibel sei und dadurch auf neue Erkenntnisse 
reagieren könne. 
 
 

 
3.3 Solarpark 

 
Gemeindevertreter Herbel erinnert an den CDU Antrag aus dem Jahr 2021 hinsichtlich der 
Umsetzung eines Solarparks. Hierfür sein Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt worden. 
 
Bürgermeister Mock entgegnet, dass die Gelder vorerst nicht benötigt würden. Man habe mit zwei 
Anbietern gesprochen, die selbst Flächen eruieren wollten. Nachdem dies abgeschlossen sei, 
wollten diese wieder auf die Gemeinde zukommen. 
 

 
3.4 Kompass-Kommune 

 
Gemeindevertreter Bender fragt an, inwieweit die Angelegenheit als „Kompass-Kommune" 
fortgeschritten sei. 
 
Bürgermeister Mock führt aus, dass man eine Auftaktveranstaltung für Mitte November terminiert 
hatte. Aktuell sollte aber zunächst der Präventionsrat aktiviert werden. In diesem Zusammenhang 
soll auch der Antrag „Besser zur Schule“ mit bearbeitet werden. Gemeinsam mit dem 
Präventionsrat wolle man dann eine Sicherheitskonferenz einberufen. 
 

 
3.5 Baugebiet Zehnetfrei 

 
Gemeindevertreter Werkmeister fragt an, inwieweit die Entwicklung des Baugebietes Zehnetfrei 
fortgeschritten sei. 
 
Bürgermeister Mock führt aus, dass am kommenden Montag der Gemeindevorstand hierüber 
beraten werde. Das Thema sei dann im November auf der Tagesordnung der 
Gemeindevertretung. 
 



Niederschrift der 22. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen 5 von 9 

 
3.6 Fußweg Daubhausen/Katzenfurt 

 
Gemeindevertreterin Welsch fragt an, inwieweit der Fußweg von Katzenfurt nach Daubhausen in 
der Umsetzung sei. 
 
Bürgermeister Mock führt aus, dass das Projekt aktuell brach liege und auch in diesem Jahr nicht 
mehr verwirklicht werden könne. 
 
Auf Nachfrage führt der Bürgermeister aus, dass man derzeit nach einem Planer suche, da der 
bisherige Planer nichts mehr für die Gemeinde Ehringshausen umsetzen wolle. 
 

 
4. Einbringung Nachtragshaushalt 2023 

 
Auf die anliegende Rede der Einbringung des Nachtrages wird verwiesen. 
 
Der Vorsitzende, Rainer Bell, bittet die Anwesenden mögliche Änderungsanträge zeitnah 
einzubringen, damit diese noch spätestens in den Ausschusssitzungen vorliegen und beraten 
werden können. 
 

 
5. „E-Bikes für Ehringshausen“ VL-131/2023 

 
Gemeindevertreter Herbel führt für die CDU-Fraktion aus, dass diese den Antrag ablehnen werde, 
da zu viele Fragen, was die konkrete Umsetzung betreffe, offengeblieben seien. Auch sei der 
Aufwand etc. nicht transparent dargestellt. 
 
Gemeindevertreter Koch entgegnet, dass er dies nicht nachvollziehen könne, da in der 
Ausschusssitzung genügend Gelegenheit gewesen wäre, die Fragen zu stellen. 
 
Gemeindevertreter Herbel entgegnet, dass die CDU-Fraktion diese Fragen in den 
Ausschusssitzungen gestellt, aber keine Antworten erhalten habe. 
 
Gemeindevertreter Koch führt aus, dass man knapp 100.000 € investierte und mit einer Förderung 
von 90 % rechnen könne. Es gebe Paten, die sich um die Angelegenheit kümmerten und daher 
empfehle er eine Zustimmung. Nach der Umsetzung des Antrages werde dies dazu führen, dass in 
Ehringshausen andere Mobilitätsformen außerhalb des Autos gefördert würden. Es sei zwar 
richtig, dass die Paten die Fahrräder selbst nutzen könnten, allerdings müssten diese sich auch 
darum kümmern. Das Projekt sei auch kein Neuland, weil die Gemeinde Ehringshausen auf die 
Erfahrung der Gemeinde Sinn zurückgreifen könne. 
 
Gemeindevertreter Kunz führt aus, dass der Antrag in der FWG Fraktion zu vielen Diskussionen 
geführt habe und man zunächst die Ausschusssitzungen zur Entscheidungsfindung abgewartet 
habe. Wichtig sei, dass durch die jetzige Förderung andere Förderprojekte nicht aus diesem Grund 
ausgeschlossen werden könnten. Ganz wichtig sei auch, dass die Verwaltung so wenig wie 
möglich damit zu tun haben sollte. Die Vermietung der Räder soll über die Plattform von der 
Gemeinde Sinn „laufen“ - hier wolle die Gemeinde Sinn kostenlos unterstützen. 
 
Der Fraktion sei bewusst, dass auch die 90 % Zuschuss Steuergeld seien. Würde die Gemeinde 
Ehringshausen nicht die Gelder aus dem Topf bekommen dann würden diese anderweitig zugeteilt 
und daher ergebe sich auch kein Spareffekt. 5000 € jährlich seien ein überschaubarer Betrag. In 
der nächsten Sitzung müsste über den Aktionsplan abgestimmt und dazu noch rechtliche Fragen 
ausgeräumt werden. 
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Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Anschaffung eines Fahrradfuhrparkes als Verleihsystem zur 
Förderung des Radverkehrs in der beantragten Form.  
 
Abstimmungsergebnis: 
16 Ja-Stimme(n), 10 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
Beschluss: 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, einen Aktionsplan für die Gemeinde Ehringshausen als 
Klima-Kommune zu erarbeiten und in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung im November 
vorzulegen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
25 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 

 
6. Bebauungsplan OT Dreisbach Nr. 3 „Auf dem Kirchenacker II“, 1. 

Änderung; Satzungsbeschluss 
VL-144/2023 

 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung nimmt zur Kenntnis, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 13 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB keine Stellungnahmen abgegeben wurden. 
 

1. Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu dem im Rahmen der 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangenen 
Hinweise (§ 13, § 4 Abs. 2 BauGB) werden als Stellungnahmen der Gemeinde 
Ehringshausen beschlossen. 
 

2. Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung zu 
beschließen, den Entwurf des Bebauungsplans OT Dreisbach Nr. 3 „Auf dem 
Kirchenacker II“ 1. Änderung - bestehend aus der Planzeichnung und textlichen 
Festsetzungen, gemäß § 10 Baugesetzbuch als Satzung. Die Begründung wird gebilligt. 

 
3. Die in den Bebauungsplan aufgenommenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 

(Gestaltungssatzung, Festsetzung gem. § 9 Abs. 4 Baugesetzbuch i.V.m. § 91 
Hessische Bauordnung) werden als Satzung gem. § 5 HGO beschlossen. 
 

Übersichtskarte: 
Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 3 „Auf dem Kirchenacker II“, 1. Änderung 

 



Niederschrift der 22. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen 7 von 9 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 
7. Interkommunale Zusammenarbeit Atemschutz VL-142/2023 

 
Bürgermeister Mock führt aus, dass sich die zehn Kommunen bereits vor drei Jahren zur 
Zusammenarbeit verpflichtet hätten. Allerdings benötige das Innenministerium für die Förderung 
entsprechende Beschlüsse der Gemeindevertretung. Diese müssten nun nachgeholt werden. 
 
Der Vorsitzende regt an, die entsprechenden Namen im Vertrag zu aktualisieren. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, dem Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit bei 
der Erfüllung von Aufgaben nach dem HBKG im Bereich der Beschaffung und Wartung in der 
beigefügten Fassung zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
8. Netzersatzanlagen kritische Infrastruktur VL-143/2023 

 
Gemeindevertreter Tobias Bell erinnert, dass für die kritische Infrastruktur 95.000 € bereitgestellt 
worden seien. Nunmehr stehe der Vorschlag im Raum Stromaggregate für verschiedene Standorte 
zu beschaffen. Außerdem gelte es für den Ortsteil Niederlemp im Dorfgemeinschaftshaus eine 
Wärmeinsel einzurichten und die Stromversorgung aufrecht zu erhalten. 
 
Bürgermeister Mock berichtet, dass der Gemeindevorstand zwei entsprechende Aggregate habe 
anschaffen wollen. Im Energiebeirat sei berichtet worden, dass die Gasspeicher aktuell zu 97 % 
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gefüllt seien. Im Bereich des Stromnetzes dürfe man hinsichtlich eigener Anstrengungen nicht 
nachlassen. 
 
Gemeindevertreter Emmelius definiert den Begriff der „Kritische Infrastrukturen“. Die Gemeinde 
Ehringshausen sei in einer besonderen Pflicht um Schaden abzuwenden und habe Vorkehrungen 
zum Wohle ihrer Bürgerinnen und Bürger zu treffen. Falle der Strom großflächig und für längere 
Zeit aus, könnten die Trinkwasser- und Lebensmittelversorgung zusammenbrechen und 
Telefonnetze ausfallen. Zudem wäre die Kranken- und Notfallversorgung gefährdet. Fielen 
Tankstellen aus, wären auch Einsatzfahrzeuge direkt betroffen. Das Thema der Verbesserung der 
Kritischen Infrastruktur sei im Laufe des Jahres in der Verwaltungsspitze nicht mit der Motivation 
angegangen worden, wie man sich das gewünscht hätte. Es liege kein Konzept vor um eine 
inhaltliche Diskussion zu führen und die kritische Infrastruktur zu verbessern. Die Bevölkerung zu 
sensibilisieren sei Aufgabe von Politik und Verwaltung.  
 
Er habe am Montag in der Haupt- und Finanzausschusssitzung beantragt, den Sperrvermerk in 
voller Höhe von 95.000 Euro aufzuheben. Damit verbunden seien Beschaffungen für die 
Vorhaltung von Kraftstoffen, Stromversorgung und Heizungen. Die Politik habe die Notwendigkeit 
und Dringlichkeit die kritische Infrastruktur in Ehringshausen zu verbessern erkannt und 
unterstütze sehr gerne, nun sei es an der Verwaltungsspitze dieses Angebot anzunehmen und 
nicht mehr unnötige Zeit verstreichen zu lassen. Der Beschluss sei nur ein Startschuss – nun 
brauche es eine klare Linie seitens des Bürgermeisters, der in der Angelegenheit voran gehen 
müsse.  
 
Gemeindevertreter Tobias Bell schließt sich seinem Vorredner in allen Punkten vollinhaltlich an. 
Mit der Aufhebung werde dem Antrag der CDU-Fraktion Rechnung getragen. Er hoffe, dass man 
die Anschaffungen nie einsetzen müsse. Es zeige sich wiederholt, dass Vorgaben der Politik nicht 
umgesetzt würden und Dinge aus Januar erst jetzt die Tagesordnung erreichten. Die 
Gemeindevertretung gebe Geld frei, damit Organisationen arbeiten könnten. Das jetzige Thema 
unterscheidet sich erheblich von der Bedeutung her vom Thema der e-bikes von vorhin. 
 
Er dankt Gemeindevertreter Emmelius für dessen gute und umfangreiche Vorarbeit. 
 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, den Sperrvermerk der Investition „Anschaffung bewegliche 
Sachen der kritischen Infrastruktur“ in voller Höhe aufzuheben. Aus den Mitteln sollen 4 
Netzersatzanlagen, 4 Öl-Heizgeräte sowie 5 mobile Tankstellen angeschafft werden. Im Nachtrag 
werden zusätzliche Mittel, sofern benötigt, bereitgestellt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
 
 
Vorsitzender der Gemeindevertretung Rainer Bell schließt die Sitzung der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Ehringshausen um 20:07 Uhr und bedankt sich bei den Mitgliedern für Ihre Teilnahme. 
 
 
 
Ehringshausen, 26.10.2023 
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Vorsitzender der 
Gemeindevertretung 

 Schriftführer 

Rainer Bell  Daniel Regel 
 

 



Übersicht aller Anträge der Fraktionen sowie der Ortsbeiräte                                                  Stand: 26.10.2023
KW = "künftig wegfallend", ab der nächsten Ausfertigung wird dieser Antrag in die Archivliste verschoben, er ist nur noch einmal deklaratorisch enthalten

Nr./WP

023/18.

GemVert

022/18.

GemVert

021/18.

GemVert

GemVert

020/18.

GemVert

019/18.

GemVert

Ehringshäuser Programm: Neues Leben in alten Gemäuern Antrag der SPD-Fraktion vom 18.09.2022

Fortentwicklung der Städtebaulichen Rahmenplanung Innenbereich Ehringshausen Antrag der SPD-Fraktion vom 18.09.2022

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, den Antrag der SPD-Fraktion vom 18. September 2022 „Fortentwicklung der Städtebaulichen Rahmenplanung Innenbereich Ehringshausen“ zur 

weiteren Beratung in den Haupt - und Finanzausschuss und den Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss zu verweisen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(aus Sitzung 13./18.WP - 20.10.22 - TOP 6 - einstimmig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

>> "7. Fortentwicklung der städtebaulichen Rahmenplanung Innenbereich Ehringshausen: Marc-Sven Werkmeister informiert über einen Antrag der SPD-Fraktion in der 

Gemeindevertretung. Er schlägt vor, den Ortsbeirat bei den Planungen mit einzubinden. 3 Mitglieder des Ortsbeirates haben sich bereits in der letzten Sitzung bereiterklärt bei dem 

städtebaulichen Konzept der Gemeinde mitzuwirken. Diese Information soll an die verschiedenen Ausschüsse weitergegeben werden damit die Mitglieder des Ortsbeirates

rechtzeitig ihre Ideen mit einbringen können." (aus 10. Sitzung /18.WP - Ortsbeirat Ehringshausen - TOP 7)                                                                                                                                                                 

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, auf Änderungsantrag der SPD-Fraktion (Nr.14), folgende Änderung im Ergebnishaushalt: Einstellung eines Aufwandes in Höhe von 25.000,- € für die 

städtebauliche Rahmenplanung des Innenbereichs." (aus Sitzung 15./18.WP - 26.01.23 - TOP 5 - J:24; N:1; E:0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

>> "Der Gemeindevorstand beschließt, unter dem Dach des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses und der weiteren Beteiligung von Vertretern/-innen des Gemeindevorstandes, des 

Ortsbeirates und weiterer sachkundiger Gäste eine Findungskommission zu bilden. Diese soll unter der Moderation von Herrn Richter erfolgen und

einen Ausgabendeckel von bis zu 2.500,- € erhalten."  (aus Sitzung 48./18.WP - 08.05.23 - TOP 7 - einstimmig)

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / Gelder für 2023 sind eingestellt / Thema war TOP des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses - 16. Sitzung/18. WP 

am Montag, 12.06.2023 / Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den Beschluss des Vorstandes vom 08.05.2023 / Die Beigeordneten Stefan Arch, Hartmut 

Hubert und Toni Clößner erklären ihre Bereitschaft in der Findungskommission mitzuwirken; Erstes Gespräch mit Planungsbüro hat stattgefunden

Errichtung eines Kinderspielplatzes in Katzenfurt Antrag der CDU-Fraktion vom 01.10.2022

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, den Antrag der CDU-Fraktion vom 1. Oktober 2022 „Errichtung eines Kinderspielplatzes in Katzenfurt“ zur weiteren Beratung in den Haupt - und 

Finanzausschuss und den Sozial-, Kultur- und Sportausschuss zu verweisen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(aus Sitzung 13./18.WP - 20.10.22 - TOP 7 - einstimmig)                                                                                                                                                                                                                                                              

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, auf Änderungsantrag der Ausschüsse der Gemeindevertretung (Nr.1), folgende Änderung bei den Investitionen: Einstellung einer Auszahlung von 

50.000,- € für Spielgeräte des Spielplatzes Katzenfurt (0604-01A). " (aus Sitzung 15./18.WP - 26.01.23 - TOP 5 - einstimmig)  

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang …Ergänzungsantrag der FWG vom 17.07.2023 von der Gemeindevertretung beschlossen: neue Standortsuche

Anträge

Teil 1 - Anträge der Fraktionen der Gemeindevertretung

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, den Antrag der SPD-Fraktion vom 18. September 2022 „Ehringshäuser Programm: Neues Leben in alten Gemäuern“ zur weiteren Beratung in den 

Haupt - und Finanzausschuss, den Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss und den Sozial-, Kultur- und Sportausschuss zu verweisen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(aus Sitzung 13./18.WP - 20.10.22 - TOP 5 - einstimmig)                                                                                                                                                                                                                                                                    

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, auf Änderungsantrag der SPD-Fraktion (Nr.15), folgende Änderung im Ergebnishaushalt: Einstellung eines Aufwandes in Höhe von 25.000,- € als 

Zuschuss zu "Neues Leben in alten Gemäuern" unter Setzung eines Sperrvermerkes." (aus Sitzung 15./18.WP - 26.01.23 - TOP 5 - J:23; N:2; E:0)

Zusätzliche Bestattungsformen in Ehringshausen Antrag der FWG-Fraktion vom 14.11.2022

Der Antrag wird zunächst zur Beratung in den Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen verwiesen. (aus Sitzung 14. / 18. WP - 01.12.22 - TOP 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

>>"Der Gemeindevorstand beschließt die bereits getroffene Entscheidung zur Änderung der Kostenfestsetzungen der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung in die Neufassung 

einzuarbeiten und darüber hinaus spätestens in der letzten Sitzung des Gemeindevorstandes im März 2023 eine überarbeitete Fassung vorzulegen, damit diese im April 2023 von der 

Gemeindevertretung abschließend verabschiedet werden kann." (aus Sitzung 40./18.WP - 30.01.23 - TOP 4 - mehrheitlich zugestimmt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

>>Sozial-, Kultur- und Sportausschuss: "Es wird beschlossen, zunächst von einer Änderung der Friedhofsordnung und der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung abzusehen. Im 

Zusammenhang mit der Prüfung zur Einführung zusätzlicher Bestattungsformen (Memoriam Garten) wird die Friedhofsordnung und die Gebührenordnung zur Friedhofsordnung 

überarbeitet." (aus Sitzung 15./18.WP - 24.04.23 - TOP 4 - mehrheitlich zugestimmt)          

Status:  mit der Treuhandstelle für Dauergrabpflege Hessen-Thüringen wurde Kontakt aufgenommen

Resolution zum Erhalt bzw. zur Wiederherstellung der Behelfsabfahrt „Behlkopf“ an der A45 als Zufahrt zum Abfallwirtschaftszentrum 

des Lahn-Dill Kreises
Antrag aller Fraktionen vom 00.00.2022

>> "Die Gemeindevertretung beschließt: Das Bundesverkehrsministerium wird mit Nachdruck aufgefordert über den 31.12.2024 hinaus und insbesondere auch nach dem sechsstreifigen 

Ausbau der A45, eine Behelfsabfahrt (Müllabfahrt) in der Höhe des derzeitigen Parkplatzes „Behlkopf“ mit dem Ziel Abfallwirtschaftszentrum des Lahn-Dill Kreises zu erhalten bzw. neu 

herzstellen." (aus Sitzung 14. / 18. WP - 01.12.22 - TOP 11 - einstimmig)

Status: Das Bundesverkehrsministerium wurde schriftlich aufgefordert über den 31.12.2024 hinaus und insbesondere auch nach dem sechsstreifigen Ausbau der A45, eine

Behelfsabfahrt (Müllabfahrt) in der Höhe des derzeitigen Parkplatzes „Behlkopf“ mit dem Ziel Abfallwirtschaftszentrum des Lahn-Dill Kreises zu erhalten bzw. neu herzstellen. Nachrichtlich 

ging das Schreiben an: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen / Kreisausschuss des Lahn-Dill Kreises / Magistrat der Stadt Aßlar

Ergänzungsantrag vom 17.07.2023 - neue Standortsuche; Status: Verwaltung eruiert die alternativen Standortvorschläge



Nr./WP Anträge

Teil 1 - Anträge der Fraktionen der Gemeindevertretung

Resolution zum Erhalt bzw. zur Wiederherstellung der Behelfsabfahrt „Behlkopf“ an der A45 als Zufahrt zum Abfallwirtschaftszentrum 

des Lahn-Dill Kreises
Antrag aller Fraktionen vom 00.00.2022

018/18.

GemVert

017/18.

GemVert

016/18.

GemVert

014/18.

GemVert

012/18.

GemVert

010/18.

GemVert

002/18.

GemVert

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, der Gemeindevorstand wird beauftragt, bis zum 31.12.2022 zu prüfen, ob über den Rampen der Bahnhofsunterführung Ehringshausen mit 

Photovoltaik ausgestatte Dächer installiert werden können."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(aus Sitzung 11./18.WP - 21.07.22 - TOP 11 - einstimmig)

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang

Verkehrssicherheit in Ehringshausen erhöhen - ruhenden Verkehr an Hauptstraßen sichern Antrag der SPD-Fraktion vom 05.06.2022

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, den SPD Antrag vom 05.06.2022 „Verkehrssicherheit in Ehringshausen erhöhen - ruhenden Verkehr an Hauptstraßen sichern“ zunächst zur 

Beratung und Beschlussfassung in den Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss zu verweisen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(aus Sitzung 11./18.WP - 21.07.22 - TOP 12 - einstimmig)

Status: in Abstimmung mit den Ortsbeiräten Ehringshausen und Katzenfurt erledigt

Unterführung am Bahnhof mit einem Solardach ausstatten Antrag der SPD-Fraktion vom 05.06.2022

Freiflächenphotovoltaikanlage / Solarpark Antrag der CDU-Fraktion vom 30.11.2021

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, den Antrag der CDU-Fraktion vom 30.11.2021 „Freiflächenphotovoltaikanlage / Solarpark“ zunächst zur Vorberatung in den Bau-, Umwelt- und 

Verkehrsausschuss zu verweisen."   (aus Sitzung 6./18.WP - 16.12.21 - TOP 14 - einstimmig)                                                                                                                                                               >> "Die 

Gemeindevertretung beschließt, auf Änderungsantrag der Fraktion Bündnis90 die Grünen (Nr.20), folgende Änderung bei den Investitionen: Einstellung einer Auszahlung in Höhe von 

30.000,- € für Planungskosten für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf geeigneten, gemeindeeigenen Gebäuden et cetera. " (aus Sitzung 15./18.WP - 26.01.23 - TOP 5 - einstimmig)

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / Gelder für 2023 sind eingestellt / Bürgermeister Mock bestätigt ein Gespräch mit einem Entwickler solcher Flächen. Man habe 

mehrere Flächen in Augenschein genommen. Leider falle die beste Fläche dem Autobahnausbau zum Opfer. Man untersuche aber noch andere Flächen (Aussage vom 15.06.2023 

Vertretung TOP 3i).

Einsatz von Photovoltaikanlagen (PV) auf gemeindeeigenen Liegenschaften - Prüfantrag Antrag der SPD-Fraktion vom 30.11.2021

>> "Die Gemeindevertretung beschließt den Antrag der SPD-Fraktion vom 30.11.2021 „Einsatz von Photovoltaikanlagen (PV) auf gemeindeeigenen Liegenschaften - Prüfantrag“ zunächst 

zur Vorberatung in den Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss zu verweisen."        (aus Sitzung 6./18.WP - 16.12.21 - TOP 16 - einstimmig)                                                                                 >> 

"Die Gemeindevertretung beschließt, auf Änderungsantrag der Fraktion Bündnis90 die Grünen (Nr.20), folgende Änderung bei den Investitionen: Einstellung einer Auszahlung in Höhe von 

30.000,- € für Planungskosten für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf geeigneten, gemeindeeigenen Gebäuden et cetera. " (aus Sitzung 15./18.WP - 26.01.23 - TOP 5 - einstimmig)

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang/ Gelder für 2023 sind eingestellt

>> "Die Gemeindevertretung beschließt: Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss wird beauftragt zu prüfen, ob entsprechend den Spendenmöglichkeiten bei Hessen-Forst auch für den 

Gemeindewald die Möglichkeit für private Dritte eröffnet werden kann, für Aufforstungsprojekte zu spenden oder zu unterstützen."                                                                                                                                                                  

(aus Sitzung 2./18.WP - 27.05.21 - TOP 15 - einstimmig)

Änderung der Friedhofsgebührenordnung Antrag der CDU-Fraktion vom 20.01.2022

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, dass der TOP „Antrag der CDU-Fraktion vom 20.01.2022; Änderung der Friedhofsgebührenordnung“ zunächst zur Beratung und Beschlussfassung 

dort in den Haupt- und Finanzausschuss sowie den Sozial-, Kultur- und Sportausschuss verwiesen wird."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(aus Sitzung 8./18.WP - 10.03.22 - TOP 12 - einstimmig)

Folgenutzung Märkte Antrag der SPD-Fraktion vom 23.02.2022

>> "Die Gemeindevertretung beschließt, der Gemeindevorstand wird beauftragt bis zum 31.12.2022 der Gemeindevertretung einen Bericht über mögliche Folgenutzungen des Geländes 

des aktuellen REWE Markts und des aktuellen LIDL Marktes vorzulegen. In diesem Bericht werden vor allem folgende Fragen beantwortet:

 1. Was plant der/die Eigentümer/in nach dem Auszug des REWE bzw. LIDL Marktes?

 2. Was planen die Nachbarn des aktuellen REWE Marktes, das Krankenhaus und das Ärztehaus? Sind bauliche Veränderungen geplant?

 3. Wäre eine Nutzung der derzeitigen REWE Parkplätze als Parkplatz für die anliegenden Einrichtungen (Krankenhaus und Ärztehaus) möglich?

 4. Ist der Erlass einer Veränderungssperre aus Sicht des Vorstands sinnvoll, damit die Gemeinde Einfluss auf die zukünftigen Entwicklungen nehmen kann?

 5. Welche Folgenutzungen sind grundsätzlich vor dem Hintergrund der Regionalplanung denkbar?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(aus Sitzung 8./18.WP - 10.03.22 - TOP 14 - einstimmig)

Prüfantrag Baumspenden im Gemeindewald Antrag der SPD-Fraktion vom 27.02.2021

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang/ Gelder für 2023 sind eingestellt

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / Fristsetzung noch nicht ausgeschöpft / Mitteilung des BGM dazu in der GemVertr am 09.06.2022 unter TOP 3h: >>Nach 

entsprechender Prüfung und Klärung könne man weiter ganz klar sagen: “An der Stelle des bisherigen REWE-Marktes wird nach dessen Umzug kein neuer Lebensmittelmarkt mehr 

stehen.“ Der Bedarf, den man für Ehringshausen errechne, lasse dies nicht mehr zu. Natürlich habe man ein Interesse an mehr Parkplätzen dort, aber man habe eben auch nur begrenzte 

Einflussmöglichkeiten.<< 

Status: Das Thema ist inhaltlich mittlerweile verknüpft mit dem Antrag 022/18. - aktuelles dort ^^



Nr./WP Anträge

Teil 1 - Anträge der Fraktionen der Gemeindevertretung

Resolution zum Erhalt bzw. zur Wiederherstellung der Behelfsabfahrt „Behlkopf“ an der A45 als Zufahrt zum Abfallwirtschaftszentrum 

des Lahn-Dill Kreises
Antrag aller Fraktionen vom 00.00.2022

001/18.

GemVert

044/17.

GemVert

040/17.

GemVert

025/17.

GemVert

020/18.

GemVert

020/18.

GemVert

020/18.

GemVert

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / Revierförster hat im Ausschuss hierzu berichtet / kein Beschluss gefasst / Umsetzung wird als problematisch bewertet / die 

antragstellende Fraktion berät weiterhin über das Fortbestehen des gestellten Antrags ...

>> "Antrag auf Schaffung der Voraussetzungen für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe südlich der Autobahnanschlussstelle wird an den Haupt- und Finanzausschuss sowie den Bau-, 

Verkehrs- und Umweltausschuss verwiesen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(aus Sitzung 27./17.WP - 21.03.19 - TOP 8 - einstimmig)

Industrie- und Gewerbeansiedlung in Ehringshausen Antrag der CDU-Fraktion vom 04.03.2019

>> "Die Gemeindevertretung beschließt den Antrag der FWG-Fraktion vom 12. Januar 2021 zur inhaltlichen Beratung und dem Beschluss zum weiteren Verfahren an den Bau-, Verkehrs- 

und Umweltausschuss zu verweisen."  (aus Sitzung 42./17.WP - 28.01.21 - TOP 8 - einstimmig)

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / bis zum 28.06.2023 in keiner weiteren Sitzung beraten

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / die Entwurfserstellung im Fachamt läuft bereits / Gespräche aller Beteiligten 31.05.2021 / Auswertung läuft / Vorgang zur finalen 

Prüfung beim Bürgermeister / 2tes Treffen am 12.10.2021 / direkter Dialog in kleinem Ortsteil mit Akteuren vor Ort / Bildung einer Grundlage hierdurch und Aufarbeitung dessen bis Ende 

2021 / Abstimmung mit OBs läuft, siehe Mitteilung BGM in Gemeindevertretung vom 27.01.2022 TOP 3 c) im Detail / Thema wurde im OB Breitenbach am 05.04.2022 erstmals 

angesprochen / War Thema am 07.06.2022 im Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss unter TOP 4.9 / der BGM gehe als nächstes mit dem nun vorliegenden Plan des Landwirtes Frank 

Bauer in den Ortsbeirat / wird im Ortsbeirat nochmals vorgestellt

Nutzung und Pflege der Feldwege und Wegränder; Erarbeitung einer Feldwegesatzung Antrag der CDU-Fraktion vom 14.09.2020

>> "Die Gemeindevertretung beschließt: Der Gemeindevorstand wird beauftragt zu prüfen, welche Bushaltestellen in der Gemeinde Ehringshausen sich für einen barrierefreien Umbau 

bzw. Ausbau eigenen. Ein entsprechender Bericht soll bis zum Herbst dieses Jahres im Fachausschuss erfolgen. Der Gemeindevorstand wird weiter beauftragt zu prüfen, welche 

Bushaltestellen, nach einer vorzunehmenden Priorisierung in den nächsten Jahren umgebaut werden sollen und in welchem Umfang Zuschüsse für die anfallenden Kosten beantragt 

werden können."   (aus Sitzung 2./18.WP - 27.05.21 - TOP 14 - einstimmig)                           

Status: Der Antrag befindet sich noch im Geschäftsgang / es fanden unter Beteiligung des VWDL und HessenMobil mehrere Ortstermine statt / eine Umsetzung ist aber oft sehr 

problematisch, da die Förderrichtlinien ganz klare Größen- und Gestaltungsvorgaben machen / diese können in teilweise über viele Jahrzehnte gewachenen Straßen- und Wohnstrukturen 

oft nicht eingehalten werden (Straßenbreite, Gehwegbreite, nötige Länge, Lage, et cetera ....) / In 2024 soll die Gemeinde mit Ausbauarbeiten beginnen. Haushaltsmittel sollen hierfür 

bereitgestellt werden (Mitteilungsvorlage MI-4/2023 kam in 40. Sitzung / 18. WP dem Gemeindevorstand am 30.01.2023 zur Kenntnis)

>> "Die Gemeindevertretung beschließt: Der Gemeindevorstand wird beauftragt bis Mitte 2021 eine Feldwegesatzung für die Gemeinde Ehringshausen zu erarbeiten. Basierend auf 

existierenden Mustersatzungen stimmt er diese mit dem Naturschutzring Ehringshausen (NRE), den Ortslandwirten und den Ortsbeiräten ab, und legt sie der Gemeindevertretung bis 

spätestens Ende Mai 2021 zur Beratung und Beschlussfassung vor."   (aus Sitzung 40./17.WP - 01.10.20 - TOP 6.1 - einstimmig)

Energiewende bedeutet auch Verkehrswende; Klimaschutz entscheidet sich vor Ort Antrag der FWG-Fraktion vom 12.01.2021

E-Bikes für Ehringshausen Antrag der SPD-Fraktion vom 06.07.2023

>> Anschaffung eines Fahrradpools von E-Bikes für Ehringshausen mit u.a. Fördermitteln

Status: Gemeindevertretung hat für die Anschaffung gestimmt - Aktionsplan soll im November 2023 beschlossen werden

Änderung des Bebauungsplanes OT Kölschhausen Nr. 3 "In der Bitz" Antrag der FWG-Fraktion vom 26.06.2023

>> Bebauungsplanänderung soll eingeleitet werden…

Status: Der Antrag befindet sich  im Geschäftsgang - privater Eigentümer ist tätig geworden

>> Prüfung der Teilnahme an dem Beratungs- und Qualifizierungsprogramm "Besser zur Schule"                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(aus Sitzung 27./17.WP - 21.03.19 - TOP 8 - einstimmig)

Sicherheitsinitiative "Besser zur Schule" Antrag der CDU-Fraktion vom 30.06.2023

Status:  Termin mit den Akteuren vor Ort in Vorbereitung

Status: Erneute Beteiligung der Gemeinde bei der Entwurfsfassung des Regionalplanes / liegt online vor / Postversandt steht an / 2 Monate Beteiligungsfrist / Bürgermeister stellte vor im 

Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss am 13.12.2021 - TOP 8 - MI-5/2021 / Regionalplan Mittelhessen am 22.02.2022 im Vorstand, dann in nächster Sitzung der Gemeindevertretung am 

10.03.2022 / Plan wurde auch per SD-Net verteilt / Stellungnahme durch Gemeindevertretung am 10.03.2022 einstimmig abgegeben / es wird eine zweite Offenlegung erwartet

Prüfantrag barrierefreie Bushaltestellen in der Gemeinde Ehringshausen Antrag der CDU-Fraktion vom 26.02.2021



Rede Einbringung Nachtrag 2023 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
meine Damen und Herren Gemeindevertreter, 
 
der Entwurf des Nachtragshaushaltes 2023 wurde vom 
Gemeindevorstand verabschiedet und wird Ihnen heute zur Beratung 
vorgelegt bzw. ist seit heute Nachmittag im Ratsinformationssystem für 
sie abrufbar. 
 
Eins vorweg, durch den Nachtrag verbessern wir in der Planung unser 
Ergebnis für das Jahr 2023 deutlich. Nichtsdestotrotz sind wir in diesem 
Jahr dazu verpflichtet einen Nachtrag aufzustellen. 
 
Neben Änderungen im Stellenplan wurden Verpflichtungsermächtigungen 
zu Lasten des Jahres 2025 veranschlagt. Dies hat zur Folge das eine 
Änderung der Haushaltsatzung notwendig wurde. 
 
Durch die Verpflichtungsermächtigung sind wir in der Lage bereits in 2023 
benötigte Feuerwehrfahrzeuge, hier handelt es sich um ein MTW für die 
Feuerwehr Mitte und für die Feuerwehr West, zu bestellen.  
 
Die Auslieferung der Fahrzeuge hingegen wird erst in 2025 erfolgen 
können. Ohne diese VE wäre eine Bestellung in 2023 nicht möglich. 
 
 
Unser ordentliches Ergebnis verbessert sich um insgesamt 626.000 €. Wir 
planen somit mit einem Überschuss in Höhe von 655.000 €.  
 
Das Haushaltsvolumen liegt mittlerweile bei rd. 23 Mio. €. 
 
Im Zuge der Beratung werden wir wie gewohnt im Einzelnen die 
Änderungen besprechen.  
 
Neben dem gestiegenen Aufkommen bei der Gewerbesteuer (+400.000 
€) wird das ordentliche Ergebnis durch die nachträgliche Senkung der 
Hebesätze bei der Kreis- und Schulumlage durch den Lahn-Dill-Kreis um 
590.000 € verbessert.  
 
Bei den Finanzerträgen kommt es darüber hinaus zu erhöhten 
Einzahlungen. Hatten wir im letzten Jahr noch Strafzinsen für unsere 
Liquidität zu zahlen, so wird uns diese Liquidität in 2023 nunmehr Zinsen 
von rd. 90.000 € in die Kasse spülen.  
 
 
Da es sich bei den genannten Positionen alleine somit um 
Verbesserungen von rd. 1 Mio. € handelt, ist klar, dass auch auf der 
Aufwandsseite nachgesteuert werden musste. 



 
Hier erfolgen die größten Kostensteigerungen in den Teilhaushalten 
Brand- Zivil und Katastrophenschutz, Wasserversorgung, 
Tageseinrichtungen für Kinder sowie in der Unterhaltung unserer 
kommunalen Liegenschaften. 
 
Neben inflationsbedingt gestiegener Preise sowie die Umsetzung nicht 
vorhersehbarer Maßnahmen sorgt die Flüchtlingssituation zu erhöhten 
Mehraufwendungen. 
 
Im Bereich des Katastrophenschutzes wurden ursprünglich 70.000 € für 
die Flüchtlingskrise veranschlagt. Dieser Ansatz wird nun um 106.000 € 
erhöht.  
 
Hierunter fallen die Kosten der Gemeinde für die Renovierung und 
Ausstattung eigner Liegenschaften aber natürlich auch die 
Mietaufwendungen für die angemieteten Objekte sowie deren 
Ausstattung.  
 
Die Kosten der Flüchtlingsunterkunft für 60 Personen in Katzenfurt, 
welche in den kommenden Tagen bezogen wird, werden in erster Linie 
durch den Lahn-Dill-Kreis übernommen. 
 
An dieser Stelle soll allerdings nicht unerwähnt bleiben, dass die 
Gemeinde Gebühren für die Unterbringung der Flüchtlinge nach dem 
Landesaufnahmegesetz erhält und diese die Aufwendungen deutlich 
abfedern. 
 
Im Bereich der Wasserversorgung kommt es auch zu deutlichen 
Kostensteigerungen.  
 
Hier wurde eine Vielzahl von größeren Unterhaltungsaufwendungen am 
Leitungsnetz notwendig, welche die Aufwendungen um rd. 100.000 € 
erhöhen.  
 
Außerdem kommt es in der Nachkalkulation der Wasser und 
Abwassergebühren zu Fehlbeträgen aus dem Jahr 2022. Dieser wird 
somit, zumindest im Bereich der Wasserversorgung, weiter ansteigen. 
 
Aktuell werden die Wasser- und Abwassergebühren für 2024 kalkuliert. 
Aufgrund der Fehlbeträge aus dem Jahr 2022 sowie der aktuellen 
Hochrechnung für das Jahr 2023 werden wir in der Novembersitzung in 
dieser Runde über steigende Gebühren beraten und abzustimmen haben. 
Die ursprünglich geplanten Personalaufwendungen erwiesen sich trotz 
der seinerzeitig noch offenen Tarifverhandlungen rückblickend als 
auskömmlich.  
 



Der Ergebnisetat sorgt im Finanzhaushalt für einen Überschuss von rd. 
2.3 Mo. €. Diese Mittel dienen neben Zuweisungen und Zuschüssen zur 
Finanzierung unserer geplanten Investitionen.  
 
Unsere Investitionen sind somit ausschließlich durch Eigenmittel und 
Zuweisungen finanziert. Der Nachtragsetat sieht abermals keine 
Darlehensaufnahme vor. 
 
Das Volumen der Investitionen beläuft sich nunmehr auf knapp 5 Mio. €.  
 
Als herausragende Investition ist in 2023 der Kindergartenneubau im 
Baugebiet Borngraben/ Zehnetfrei zu nennen.  
 
Die neuesten Kostenfortschreibungen sehen nunmehr Gesamtkosten von 
rd. 4.6 Mio. € vor.  
 
Mit dem Start in der neuen Einrichtung ist im ersten Halbjahr 2024 zu 
rechnen.  
 
Bis zum heutigen Tage wurden Auszahlungen in Höhe von rd. 2.5 Mio. € 
getätigt. 
 
Aus dem Fördertopf „Kinderbetreuungsfinanzierung“ wurden bislang 
Zuweisungen in Höhe von rd. 1.1 Mio. € abgerufen. In 2024 ist mit einer 
weiteren Zuweisung in Höhe von rd. 400 T€ zu rechnen. 
 
Unsere Großbaustelle in der Austraße liegt derzeit im Zeitplan. Für die 
komplette Erneuerung der Kanalisation, Wasserversorgung sowie den 
Straßenbau sind hier insgesamt 1.7 Mio. € veranschlagt. Die 
Fertigstellung ist im 2. Quartal 2024 vorgesehen.  
 
Darüber hinaus wurden die Ansätze der Investitionen ihrem derzeitigen 
Planungstand sowie den fortgeschriebenen Kostenkalkulationen 
angepasst. 
 
Der komplette, überarbeitete Planwerk sieht zum 31.12.2023 einen 
Liquiditätsüberschuss in Höhe von knapp 1 Mio. € vor.  
 
Der Zahlungsmittelbestand beläuft sich planerisch somit auf rd. 5.2 Mio. € 
zum 31.12.2023. 
 
 
Meine sehr verehrten Damen- und Herren, ich empfehle Ihnen diesen 

Nachtrag zur Beratung in Ihren Fraktionen und stehe mit meiner 

Verwaltung für Fragen gerne zur Verfügung. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 



Beschlussvorlage 

VL-131/2023 

Datum 15.09.2023 
Aktenzeichen ++ 

Gemeinde 
Ehringshausen 

 
Rathausstraße 1, 35630 Ehringshausen 

Tel: 06443-6090, Fax: 06443-60912 
 

Sachbearbeiter/-in Bürgermeister Mock  
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen 25.09.2023 abgelehnt 
Sozial-, Kultur- und Sportausschuss 16.10.2023 vorberatend 
Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 16.10.2023 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 16.10.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen 19.10.2023 beschließend 

 
Betreff: 
„E-Bikes für Ehringshausen“ 
 
Sachdarstellung: 
Auf Antrag der SPD-Fraktion hat die Gemeindevertretung am 20.07.2023 beschlossen, die sich aus 
dem Antrag ergebenden Frage zu klären, damit sich die Ausschüsse Ende September mit der 
Angelegenheit befassen können. Da sich die Informationsbeschaffung etwas länger hingezogen hat 
und die Ausschüsse (mit Ausnahme des HuF) in der 38. KW nicht tagen, kann die Beratung erst in 
der Sitzungswoche KW 42 erfolgen.  
 
Mit Unterstützung durch den Radverkehrsbeauftragen des Gemeindevorstandes, Horst Clößner, 
den Sprecher der AG Mobilität, Horst Zeidl, und die Radverkehrsbeauftragte der Gemeinde Sinn, 
Edith Höll, konnten die nachfolgenden beigefügten Informationen zusammengetragen werden. Die 
AG Mobilität schlägt die Beschaffung verschiedener Räder mit einer Gesamtbruttosumme von rund 
100 T € vor, wobei durch die Förderung als Klima Kommune eine Zuwendung in Höhe von 90 % 
möglich wäre.  
 
Die Mittel wären im Haushalt 2024 zu veranschlagen. Die Zweckbindung beträgt 7 Jahre. Der Verleih 
der Räder könnte mit über die Plattform der Sinner Initiative erfolgen. Als jährliche Fixkosten für 
Versicherung/Wartung wären 5 T € einzuplanen. Zubehör ist nicht förderfähig und wäre separat zu 
veranschlagen (Kindersitze, Helme, etc.).  
 
Eine Leihgebühr wird nicht erhoben. Die antragstellende Kommune muss ein Klimaschutzkonzept 
vorlegen, das auch nachgereicht werden kann. Ein Entwurf für Ehringshausen ist beigefügt. Ziel der 
Anschaffung der Räder ist die Förderung des Radverkehrs und der Motivation, durch 
„Schnupperfahrten“ mit Leihrädern auf E-Bikes umzusteigen. Der Radverkehr soll vor allem 
innerhalb der Ortsteile, aber auch zwischen den Ortsteilen und Richtung Wetzlar/Herborn größer 
werden. Außerdem soll gefördert werden: 
 
• Teilhabe von Familien, die sich E-Bikes nicht leisten können. 
• Möglichkeit für Touristen im Lahn-Dill-Bergland, die Region mit dem Rad zu entdecken. 
• Menschen, die unsicher auf 2 Rädern sind, durch Testfahren zu motivieren (in Kooperation mit 

dem ADFC können auch Kurse angeboten werden). 
 
Die Gremien werden um Beratung gebeten, ob mit den vorliegenden Informationen eine 
Antragstellung über die Kommunalrichtlinie der WI Bank und die Bereitstellung von Mitteln im 
Haushaltsjahr 2024 erfolgen soll. Der Aktionsplan für die Gemeinde Ehringshausen als Klima 
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Kommune sollte beschlossen werden, unter Ziffer 2.9 sollte noch eine Ergänzung im Hinblick auf 
das angedachte E-Bike-Verleihsystem erfolgen.  
 
      
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung die Anschaffung eines 
Fahrradfuhrparkes als Verleihsystem zur Förderung des Radverkehrs in der beantragten Form 
abzulehnen.  
 
 
Anlage(n): 
1. Anlage E-Bikes für Ehringshausen 
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Aktenzeichen 60 I 

Gemeinde 
Ehringshausen 

 
Rathausstraße 1, 35630 Ehringshausen 

Tel: 06443-6090, Fax: 06443-60912 
 

Sachbearbeiter/-in Frau Luboeinski  
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen 10.10.2023 vorberatend 
Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss 16.10.2023 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 16.10.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen 19.10.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Bebauungsplan OT Dreisbach Nr. 3 „Auf dem Kirchenacker II“, 1. Änderung; 
Satzungsbeschluss 
 
Sachdarstellung: 
Die Gemeinde Ehringshausen verfügt über keine bebaubaren Grundstücke mehr. Um der in 
den letzten Jahren gestiegenen Nachfrage nachkommen zu können, sollen vorhandene 
Potenziale ausgeschöpft und mobilisiert werden. Der Bebauungsplan „Auf dem Kirchenacker 
II“ ist am 12. Dezember 2007 rechtskräftig geworden. Der Bebauungsplan wurde bislang nicht 
umgesetzt, das Gebiet soll nun zur Deckung des Bedarfs erschlossen werden. Es ist 
vorgesehen, das mit dem Bebauungsplan vorbereitete Erschließungssystem zu optimieren 
und die Gebietsaufteilung zu modifizieren.  
Mit der Anpassung des Erschließungssystems ist eine Neuanordnung der ausgewiesenen 
Grundstücks- und Verkehrsflächen verbunden, die eine Änderung des Bebauungsplanes 
erforderlich machen. 
Da es sich nicht um eine Neuausweisung von Bauflächen, sondern nur um eine Neuanordnung 
handelt, steht der Bebauungsplan mit der Dorfentwicklung im Einklang. 
 
Gegenstand der Planung ist die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets im Anschluss an 
die bestehende Bebauung auf dem Kirchenacker. 
 
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung aufgestellt.  
 
Nach dem einleitenden Aufstellungsbeschluss wurden die gesetzlichen Beteiligungs-verfahren 
durchgeführt. 
In der Offenlage (Öffentlichkeitsbeteiligung nach §13 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB) wurden keine 
Stellungnahmen abgegeben. 
 
Die beteiligten Fachbehörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange äußern keine 
grundsätzlichen Bedenken oder Vorbehalte gegen die Planung. 
Es sind im Rahmen der Behördenbeteiligung Stellungnahmen seitens des Brandschutzes und 
der Denkmalschutzbehörde abgegeben worden. Inhaltlich befassen sich diese Stellungnahmen 
mit Hinweisen zum Brandschutz und dem Denkmalschutz. 

 
Weiterhin sind im Rahmen der Behördenbeteiligung umweltbezogene Stellungnahmen seitens 
des Regierungspräsidiums Gießen und der Umwelt-, Natur- und Wasserbehörde beim 
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Landkreis Lahn-Dill-Kreis abgegeben worden. Diese befassen sich mit dem Bodenschutz, der 
Erschließung und dem Artenschutz. 
Darüber hinaus liegen keine Stellungnahmen vor, die eine Änderung oder Überarbeitung der 
Planung erforderlich machen.  
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus dem Beteiligungsverfahren werden im 
Zuge der Beschlussfassung aufgegriffen und abwägend behandelt. Eine Übersicht über die 
eingegangenen Stellungnahmen und Anmerkungen zu den darin gegebenen Anregungen und 
Hinweisen ist in den anliegenden Abwägungs-empfehlungen beigegeben. 
Zur sachgerechten Behandlung der Stellungnahmen werden die Hinweise in die Begründung 
und teilweise klarstellend in den Bebauungsplan aufgenommen. 
Ergänzende Beteiligungsschritte werden nicht erforderlich. Sofern die Stellungnahmen 
weitergehend berücksichtigt werden müssen, betrifft dies die Ebene der Projektplanung im 
Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes. 
 
Mit dem Satzungsbeschluss wird das Planaufstellungsverfahren abgeschlossen, er bildet die 
Grundlage für die abschließende Bekanntmachung des Bebauungsplanes und dessen 
Inkrafttreten. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung nimmt zur Kenntnis, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach § 13 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB keine Stellungnahmen abgegeben wurden. 

 
1. Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu dem im Rahmen der 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangenen 
Hinweise (§ 13, § 4 Abs. 2 BauGB) werden als Stellungnahmen der Gemeinde 
Ehringshausen beschlossen. 
 

2. Die Gemeindevertretung beschließt den Entwurf des Bebauungsplans OT Dreisbach Nr. 
3 „Auf dem Kirchenacker II“ 1. Änderung - bestehend aus der Planzeichnung und 
textlichen Festsetzungen, gemäß § 10 Baugesetzbuch als Satzung. Die Begründung wird 
gebilligt. 

 
3. Die in den Bebauungsplan aufgenommenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 

(Gestaltungssatzung, Festsetzung gem. § 9 Abs. 4 Baugesetzbuch i.V.m. § 91 
Hessische Bauordnung) werden als Satzung gem. § 5 HGO beschlossen. 

 
Übersichtskarte: 
Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 3 „Auf dem Kirchenacker II“, 1. Änderung 
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Anlage(n): 
1. Kirchenacker Plankarte 
2. 60 I- Anlage zu Bebauungsplan Nr. 3 Auf dem Kirchenacker II (Begründung) 
3. 60 I- Anlage zu Bebauungsplan Nr. 3 Auf dem Kirchenacker II (Abwägung) 
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I. Rechtsgrundlagen 
 
Baugesetzbuch (BauGB), 
BaunutzungsVerordnung (BauNVO), 
Planzeichenverordnung (PlanzVO), 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),  
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), 
Hessisches Wassergesetz (HWG), 
Hessische Bauordnung (HBO) 
in der bei der maßgeblichen Auslegung des 
Bebauungsplanes geltenden Fassung. 
 
II. Zeichenerklärung: 
 
IIa. Katasteramtliche Darstellungen 

 Flurgrenze 

 Flurnummer 

 Polygonpunkt 

 Flurstücksnummer 

 Vorhandene Grundstücks- 
und Wegeparzellen 

 

IIb. Zeichnerische Festsetzungen, Sonstige Planzeichen 
 Art und Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9(1)1 BauGB) 

WA Allgemeines Wohngebiet 

GRZ Grundflächenzahl 

GFZ Geschossflächenzahl 

Z Zahl der maximal zulässigen Vollgeschosse 

 
TH max. 

 

 

 

FH max. 

Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß: 
Traufhöhe (Schnittkante Außenfläche 
aufgehendes Mauerwerk-Oberkante Dachhaut), 
gemessen in Meter über dem höchsten Anschnitt 
des gewachsenen Geländes. 
 
Firsthöhe, gemessen in Meter über dem höchsten 
Anschnitt der Gebäudeaußenwand mit dem 
gewachsenen Gelände. 

 Baugrenzen, Bauweise (§ 9(1)2 BauGB) 

 Baugrenze 
nicht überbaubare Grundstücksfläche 

E Nur Einzelhäuser zulässig 

 Verkehrsflächen und Verkehrsfläche 
besonderer Zweckbestimmung (§ 9(1)11 BauGB) 

 Straßenbegrenzungslinie 

 Öffentliche Straßenverkehrsfläche 

 Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung 
hier: Anliegerstraße 

 Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung 
hier: Landwirtschaftsweg 

 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

 Grünfläche (§ 9(1)15 BauGB) 

 Öffentliche Grünfläche 
Zweckbestimmung: Verkehrsbegleitgrün 

 

 Sonstige Planzeichen  

 
Grenze des räumlichen Geltungs-                                                                                
bereiches des Bebauungsplanes 

 Grenze unterschiedlicher Nutzung 

  Kennzeichnung 

 Grundstücksgrenzen, unverbindlich 
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Bauleitplanung in der Gemeinde Ehringshausen, Ortsteil Dreisbach
Bebauungsplan Nr. 3 "Auf dem Kirchenacker II" 1.Änderung

Aufstellung im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB
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Hinweise: 
 
Denkmalschutz: 

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, 
Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste 
entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für 
Denkmalpflege Hessen, Archäologische Denkmalpflege oder der Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem 
Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 21 
Abs. 3 HDSchG). 
 

Verwendung von Niederschlagswasser  
 Gemäß § 37 Abs. 4 HWG soll Niederschlagswasser von demjenigen, bei dem es 

anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange 
nicht entgegenstehen. Niederschlagswasser soll darüber hinaus versickern. 

 
 

VERFAHRENSÜBERSICHT 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Die Gemeindevertretung hat die Änderung Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren gem. 
§ 2(1) BauGB am __.__.____ gem. § 13 BauGB beschlossen. Die ortsübliche 
Bekanntmachung erfolgte im Mitteilungsblatt der Gemeinde Ehringshausen am __.__.____. 

OFFENLAGE UND BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat gem. § 13 i.V.m. § 3(2) BauGB nach ortsüblicher 
Bekanntmachung am __.__.____ im Mitteilungsblatt der Gemeinde Ehringshausen vom 
__.__.____ bis __.__.____ öffentlich ausgelegen. 
Parallel wurden Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden nach §§ 13, 4(2), 2(2) BauGB mit Anschreiben vom __.__.____ beteiligt. 

 SATZUNGSBESCHLUSS 

Dieser Bebauungsplan wurde nach § 10 BauGB von der Gemeindevertretung am __.__.____ 
als Satzung beschlossen. 
Ehringshausen, den __.__.____ Der Gemeindevorstand 

 

gez. Bürgermeister 

AUSFERTIGUNG 

Die Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus Planzeichnung und den textlichen 
Festsetzungen wird hiermit ausgefertigt. Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit 
den hierzu ergangenen Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für 
die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
Ehringshausen, den __.__.____ Der Gemeindevorstand 

 

gez. Bürgermeister 

RECHTSVERBINDLICH 

Der Beschluss der Gemeindevertretung wurde nach § 10(3) BauGB am __.__.____ im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Ehringshausen ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan am __.__.____ in Kraft. 

 Ehringshausen, den __.__.____ Der Gemeindevorstand 

 

gez. Bürgermeister 

 

Textliche Festsetzungen 
 
Bauplanungsrechtliche Festsetzungen: 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB): 

Allgemeines Wohngebiet: Die Ausnahmen des § 4 Abs. 3 BauGB werden nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes. 

2. Pro Wohngebäude sind höchstens 2 Wohnungen zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

3. Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 Hofflächen, Terrassen, PKW Stellplätze und private Verkehrsflächen 
(Grundstückszuwegungen, Garagenzufahrten usw.) sind in wasserdurchlässigen 
Bauweisen zu befestigen. 

5. Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (§ 9 Absatz 1 Nr. 25b BauGB) 
 Je angefangene 200 m² Grundstücksfläche (errechnet nach GRZ) ist mindestens ein 

großkroniger Laubbaum oder ein Hochstammobstbaum bewährter Sorten zu pflanzen 
und dauerhaft zu erhalten.  

 
 
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (Gestaltungssatzung gem. § 9 Abs.4 
BauGB i.V.m. § 91 HBO): 
 

§1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs.1 Nr.1 HBO) 
1. Für Dacheindeckungen sind ausschließlich harte, nicht glänzende Materialien dunkler 

Farbe (schwarz, anthrazit, dunkelbraun, dunkelrot oder ziegelrot) zulässig. 
Solar- und Photovoltaikanlagen sind zulässig und nicht an die Farbvorgabe gebunden. 

2. Zulässig sind Gebäude mit geneigten Dächern, die Hauptdachneigung beträgt 20° bis 
48°. Bei Garagen, überdachten PKW Stellplätzen (Carports) und Nebenanlagen i.S. 
des § 14 BauNVO sind auch geringere Dachneigungen einschl. Flachdächern 
zulässig. Abweichend von Satz1 sind bei untergeordneten Dachaufbauten (z.B. 
Gauben, Zwerchhäuser) niegrigere oder größere Dachneigungen zulässig. 

§2 
 
 
 
 

Gestaltung von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr.3 HBO) 
Die Höhe von Einfriedungen beträgt straßenseitig, d.h. zur im Bebauungsplan 
festgesetzten Anliegerstraße, maximal 0,80m, gemessen ab Fahrbahnoberkante. Im 
Übrigen sind Einfriedungen allgemein bis 1,50m Höhe zulässig, gemessen ab 
Geländeoberfläche. 

§3 Begrünung baulicher Anlagen und Gestaltung von Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 
Nr.5 HBO) 

1. Grundstücksfreiflächen sind gärtnerisch mit Anpflanzungen zu gestalten. 
Flächenbefestigungen und die Anlage oder flächige Abdeckung mit Mineralstoffen wie 
z.B. Grauwacke, Kies, Wasserbausteinen o.ä. sind unzulässig. Ausgenommen sind 
Zuwegungen und die erforderlichen Stellplätze. 

2. Bei der Grundstücksbepflanzung sind zu mind. 75% einheimische, standortgerechte 
Gehölze oder bewährte Obstsorten zu verwenden. 

3. Mind. 30% der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit Laubgehölzen zu 
bepflanzen; hierbei zählen 1 Baum 25m², 1 Strauch 3m². 

4. Stellplätze für Abfallbehälter sind einzugrünen, sofern sie nicht anderweitig fremder 
Sicht entzogen sind. 
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1 Anlass, Grundlagen, Ziele 

Die Gemeinde Ehringshausen verfügt über keine bebaubaren Grundstücke mehr. Um der in 
den letzten Jahren gestiegenen Nachfrage nachkommen zu können, sollen vorhandene Poten-
ziale ausgeschöpft und mobilisiert werden. Der Bebauungsplan „Auf dem Kirchenacker II“ ist 
am 12. Dezember 2007 rechtskräftig geworden. Der Bebauungsplan wurde bislang nicht um-
gesetzt, das Gebiet soll nun zur Deckung des Bedarfs erschlossen werden. Es ist vorgesehen, 
das mit dem Bebauungsplan vorbereitete Erschließungssystem zu optimieren und die Ge-
bietsaufteilung zu modifizieren.  
Mit der Anpassung des Erschließungssystems ist eine Neuanordnung der ausgewiesenen 
Grundstücks- und Verkehrsflächen verbunden, die eine Änderung des Bebauungsplanes erfor-
derlich machen. 
Da es sich nicht um eine Neuausweisung von Bauflächen, sondern nur um eine Neuanordnung 
handelt, steht der Bebauungsplan mit der Dorfentwicklung im Einklang. 
 

2 Lage und Abgrenzung des Gebiets 

Das Plangebiet umfasst in der Flur 10 „Auf dem Kirchenacker“ der Gemarkung Dreisbach und 
umfasst die Flurstücke 98, 99, 100, 101/1 sowie die Wegeparzellen 151 und 154/1, jeweils 
teilweise. Der Geltungsbereich grenzt an zwei Seiten unmittelbar an die bestehende Bebauung 
an.  
 
Abbildung 1: Einordnung des Plangebiets „Auf dem Kirchenacker II“ in umgebende städte-

bauliche Nutzungen 

 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Auf dem Kirchenacker II“ schließt unmittelbar an 
den Bebauungsplan Nr. 2 aus dem Jahr 1982 (Bebauung im Bereich der Straße Am Schönblick) 
und an den Bebauungsplan Nr. 1 „Ortslage“ aus dem Jahr 1965 an (Bebauung im Bereich der 
Bachstraße). Westlich und im Süden (jenseits der Straße Hardtstraße) schließt sich die freie 
Feldflur an. 
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3 Planaufstellungsverfahren 

Für die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Auf dem Kirchenacker“ wird das Vereinfachte Ver-
fahren nach § 13 BauGB angewendet. Die Anwendungsvoraussetzungen sind erfüllt. 
 
1. Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt 

Der planerische Grundgedanke bleibt erhalten, die festgesetzte Art der baulichen Nutzung 
bleibt unverändert bestehen, ebenso die ursprünglich geplante Nutzungsintensität. 
Die in der Planung zum Ausdruck gebrachte städtebauliche Ordnung wird nicht beeinträch-
tigt.  
In das Interessengeflecht der Planung wird mit den Planänderungen ebenfalls nicht einge-
griffen, weder in Bezug auf natur- und umweltrechtliche Gesichtspunkte noch im Verhältnis 
zu nachbarschaftlichen Schutzansprüchen oder durch höhere Erschließungsanforderungen 
usw. Vielmehr ist es Ziel der Bebauungsplanänderung, die Erschließungsmaßnahmen zu 
optimieren. 
Auch im Sinne der Rechtsprechung1 sind die Grundzüge der Planung nicht berührt, weil die 
Abweichungen von minderem Gewicht sind und der planerische Grundgedanke erhalten 
bleibt. Die Regelungen im Änderungsplan haben keine derartige Bedeutung, dass die an-
gestrebte und im Ausgangsplan zum Ausdruck gebrachte städtebauliche Ordnung in be-
achtlicher Weise beeinträchtigt wird. Bei den Änderungen und Ergänzungen handelt es sich 
um Anpassungen ohne Auswirkungen auf die städtebauliche Zielsetzung oder auf die Ge-
wichtung von zu berücksichtigenden öffentlichen oder privaten Belangen. 

 
2. Es werden keine Vorhaben vorbereitet, die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung unterliegen 
Anlass für die Bebauungsplanänderung ist es, die Aufwendungen für die Erschließung des 
Baugebiets zu minimieren und damit die Fläche optimiert für Baugrundstücke auszunutzen. 
Festgesetzt ist ein Allgemeines Wohngebiet. Darin sind die nach der Baunutzungsverord-
nung allgemein zulässigen Nutzungen möglich. Ein Vorhaben, für das nach der Anlage 1 
zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung keine UVP durchzuführen ist. 

 
3. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter nach § 1 

Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 
Der Verweis auf § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB bezeichnet als Belange die Erhal-
tungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete). Im Planbereich 
und seinem Umfeld ist kein FFH-Gebiet und kein Naturschutzgebiet ausgewiesen.  
Angrenzend an den Geltungsbereich beginnt das Vogelschutzgebiet (VSG) 5316-402 „Hörre 
bei Herborn und Lemptal“. Potenziell sind die Strukturen im Plangebiet und unmittelbar 
angrenzend Lebensraum für Vogelarten des Offenlandes. Es fehlen aber Gehölzstrukturen, 
die Deckung bieten könnten oder Lebensraum für Gebüsch bewohnenden Arten wären. 
Zudem unterliegt der Ortsrandbereich vielfachen Störungen durch Naherholungssuchende, 
Spaziergänger mit Hunden usw. Beeinträchtigungen der Schutzziele des VSG werden nicht 
erwartet. 

 
  

 
1BVerwG, Beschl. v. 15.03.2000 – 4 B 18.00,  
BVerwG, Urt. v. 29.01.2009 – 4 C 16.07, BVerwG,  
Urt. v. 04.08.2009 – 4 CN 4.08, 
OVG NRW v. 02.03.1998 - 71 D 125/96.NE 
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Unter den angeführten Gesichtspunkten werden die Voraussetzungen für die Anwendung des 
Vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB als gegeben angesehen. Das Beteiligungsverfahren 
soll entsprechend durchgeführt werden: 

▪ von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB (Öffent-
lichkeit) und § 4 Abs. 1 BauGB (Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange) 
wird abgesehen, 

▪ die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt in Form einer Auslegung des Planentwurfs nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB 

▪ die Behördenbeteiligung erfolgt durch Einholung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 
BauGB. 

 

4 Inhalte des Bauleitplans, Festsetzungen 

Inhaltlich umfasst die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplanes „Auf dem Kirchenacker“ 
folgende Punkte: 

▪ Neufestsetzung der Verkehrsfläche (Erschließungsstraße - Anliegerstraße) 
▪ damit verbunden Neuanordnung der Grundstücksflächen und der überbaubaren Flä-

chen, 
▪ geringfügige Heraufsetzung der Grundflächenzahl auf 0,3, 
▪ Aufnahme des bewachsenen Wegeseitegrabens zwischen Grundstücken und Hardt-

straße, 
▪ Aufnahme eines Bereichs ohne Ein- und Ausfahrt gegenüber der Hardtstraße. 

 

5 Berücksichtigung fachgesetzlicher Belange 

5.1 Verkehr 

Die Neufestsetzung der Verkehrsflächen dient der Erleichterung für die Umsetzung der Er-
schließungsmaßnahmen bzw. der leichteren rechtlichen Absicherung der Ver- und Entsor-
gungsleitungen. Bisher waren hierfür Geh-, Fahr- und Leitungsrechte festgesetzt, für die auf 
vier Grundstücken entsprechende Grundbucheintragungen und -sicherungen erforderlich ge-
wesen wären. Nach dem Änderungsplan können die Leitungen in der neuen Straßenparzelle 
verlegt werden. 
Die Neufestsetzung der Verkehrsflächen dient auch der besseren Befahrbarkeit für Einsatz- 
und Rettungsfahrzeuge. Eine Wendeanlage ist nicht vorgesehen, die Befahrbarkeit für Müll-
fahrzeuge ist über den Wegeanschluss zur Hardtstraße am westlichen Gebietsrad gegeben. 
 

5.2 Gewässer- und Bodenschutz 

Für den Gewässer- und Bodenschutz ergeben sich aus dem Änderungsplan keine neuen Aus-
wirkungen. Durch die Aufnahme des Grabens an der Hardtstraße als Grünfläche bleibt die 
unversiegelte Fläche zum Auffangen und Ableiten von Oberflächenwasser erhalten. Der Erhalt 
des Grabens wird mit der Aufnahme eines Bereichs ohne Ein- und Ausfahrten, der Grundstück-
serschließungen von der Hardtstraße aus unterbindet, unterstützt. 
 
Inhaltlich beschränkt sich der Änderungsplan auf die Neufestsetzung der Erschließungsstraße 
und die Neueinteilung möglicher Grundstücke. Die Erschließungsflächen werden minimiert, die 
Grundstücksflächen optimiert. Anstelle von bisher acht konzipierten Baugrundstücken, ist mit 
dem Änderungsplan eine Ausweisung von zehn Grundstücken möglich. Damit leistet die Be-
bauungsplanänderung einen Beitrag zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden. 
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5.3 Erschließung 

Die Herstellung der Erschließungsanlagen und deren Unterhaltung wird durch die Veränderung 
der Verkehrsflächen erleichtert. 
 
Die Entwässerung erfolgt durch Anschluss an das bestehende Kanalnetz. Dreisbach wird im 
Mischsystem entwässert. Die vorhandenen Entwässerungsanlagen im Anschluss an das Bau-
gebiet (Straße „Am Schönblick“) reichen für die Aufnahme des Schmutzwassers aus. Nieder-
schlagswasser darf nicht in diesen Kanal eingeleitet werden. 
 

5.4 Naturschutz, Landschaftsschutz 

Die mit dem Ausgangsplan verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft sind durch Öko-
konto-Maßnahmen (bereits abgebucht) kompensiert.  
Erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
des Landschaftsbildes gegenüber der Ursprungsplanung werden durch den Änderungsplan 
nicht vorbereitet. Neue, zusätzliche Eingriffe in Natur und Landschaft sind mit der Änderungs-
planung nicht verbunden. 
 

6 Bodenordnung, Städtebauliche Daten 

Die Flächenbilanz des Plangebiets ergibt folgende Gliederung und Aufteilung zu den jeweiligen 
Teilflächen: 
 

  Fläche 

Teilfläche Zuordnung BauGB Fläche in ca. qm Anteil 

Allgemeines Wohngebiet § 9 Abs. 1 Nr. 1 5.950 72,4 % 

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung 

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 2.090 25,4 % 

Grünfläche § 9 Abs. 1 Nr. 15 180 2,2 % 

Gesamtfläche  8.220 100% 

 
Für die Neueinteilung des Gebiets in Grundstücke und Verkehrsflächen ist eine Baulandumle-
gung vorgesehen. 
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Bauleitplanung der Ehringshausen, Ortsteil Dreisbach 

Bebauungsplan Nr.3 

„Auf dem Kirchenacker II“ 1. Änderung 

Übersicht über die im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
(§3(1) BauGB) und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange (§4(1) BauGB) eingegangenen Stellungnahmen 
und Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen mit Anregungen und Hin-
weisen. 

Wetzlar, Juni 2021 

 
A. Stellungnahmen – Übersicht 
 
I. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit:  
Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben 

 
 
II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung:  
 
Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise: 
1. Wasserwerke Dillkreis Süd vom 23.03.2021 
2. Stadt Aßlar vom 25.03.2021 
3. Lahn-Dill-Kreis Infektionsschutz 26.03.2021 
4. Gemeinde Mittenaar vom 29.03.2021 

5. PLEdoc vom 29.03.2021 
6. EAM Netz vom 06.04.2021 
7. Lahn-Dill-Kreis, Landwirtschaft und Forsten vom 06.04.2021 
8. Lahn-Dill-Kreis, Bauen und Wohnen vom 07.04.2021 
9. TenneT vom 07.04.2021 
10. Vodafone vom 20.04.2021 
11. Amt für Bodenmanagement vom 21.04.2021 
12. Gemeinde Sinn vom 21.04.2021 

 
 
 
 
 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen: 
1. Land-Dill-Kreis, Brandschutz vom 24.03.2021 
2. HessenÄrchäologie vom 31.03.2021 
3. Lahn-Dill-Kreis, Umwelt, Natur und Wasser vom 20.04.2021 
4. Regierungspräsidium Gießen vom 26.04.2021 

 
Keine Stellungnahme abgegeben haben: 
1. Deutsche Telekom Technik 
2. Gemeinde Greifenstein 
3. Lahn-Dill-Kreis, Abfallwirtschaft 
4. Lahn-Dill-Kreis, Dorf- und Regionalentwicklung 
5. Stadt Leun 
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Folgende Seiten: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen 
mit Anregungen und Hinweisen 
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 Stellungnahmen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
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1. Lahn-Dill-Kreis, Brandschutz vom 24.03.2021 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1.: Die im Bebauungsplan ausgewiesenen Verkehrsflächen sind für die Be-
fahrbarkeit mit dreiachsigen Müllfahrzeugen konzipiert. Eine Befahrbarkeit 
für Feuerlösch- und Rettungsfahrzeuge ist damit gegeben. 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden in der Ausführungsplanung für die Erschließungsan-
lagen berücksichtigt. 
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 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 

 
 

 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird in der Erschließungsplanung berücksichtigt. Die erforder-

lichen Löschwassermengen werden zur Verfügung gestellt. 
 
 
Zu 4.: Im Plangebiet ist eine eingeschossige Bebauung mit einer Firsthöhe vom 

8,50 m vorgesehen. Die Brüstungshöhen werden somit eingehalten. 
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2. HessenArchäologie vom 31.03.2021 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf § 21 HDSchG ist als redaktioneller Hinweis Bestandteil des Bebauungs-
plans. 
 
Die Baugenehmigung ist nicht Teil der Bauleitplanung. Die Begründung der Bauleitpla-
nung wird um den Hinweis ergänzt. 
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3. Lahn-Dill-Kreis, Umwelt, Natur und Wasser vom 20.04.2021 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natur- und Landschaftsschutz: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Regelungen wird die Notwendigkeit zur Erstel-
lung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags nicht gesehen. Wie auch in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan dargelegt, ist im Planbereich und seinem Umfeld kein Natur-
schutzgebiet und kein FFH-Gebiet ausgewiesen. Angrenzend an den Geltungsbereich 
beginnt das Vogelschutzgebiet (VSG) 5316-402 „Hörre bei Herborn und Lemptal“. Poten-
ziell sind die Strukturen im Plangebiet und unmittelbar angrenzend Lebensraum für Vo-
gelarten des Offenlandes. Es fehlen aber Gehölzstrukturen, die Deckung bieten könnten 
oder Lebensraum für Gebüsch bewohnenden Arten wären. Zudem unterliegt der Orts-
randbereich vielfachen Störungen durch Naherholungssuchende, Spaziergänger mit 
Hunden usw. Beeinträchtigungen der Schutzziele des VSG werden nicht erwartet. 
 
Hochwasserschutz: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Grundwasser: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Wasserversorgung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Abteilung Umwelt des Regierungspräsi-
dium Gießen wurde beteiligt. 
 
 
 
Abwasserableitung: 
Das Plangebiet wird an die bestehenden Infrastrukturanlagen des Ortes angebunden 
(Kanalleitung in der Straße „Am Schönblick“). Die erforderlichen Planungen und Geneh-
migungsanträge werden zu gegebener Zeit erstellt, die Begründung zum Bebauungsplan 
wird ergänzt. 
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Bodenschutz: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren Planbearbeitung be-
rücksichtigt. Die Flächeninanspruchnahme wird an sich wird sich nicht ändern. Die Pla-
nung steht seit 2007 mit dem rechtskräftigen Ausgangsplan „Auf dem Kirchenacker II“ 
fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altlasten: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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4. Regierungspräsidium Gießen vom 26.04.2021 Anmerkungen zur Stellungnahme und Abwägungsvorschläge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Grundwasser, Wasserversorgung: 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Kommunales Abwasser, Gewässergüte: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Fachausschuss „Wasser- und Boden-
schutz“ wurde beteiligt. 
 
 
 
 
Nachsorgender Bodenschutz: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Vorsorgender Bodenschutz: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren Planbearbeitung be-
rücksichtigt. Die Flächeninanspruchnahme wird sich nicht verändern. Die Planung dient 
der Deckung des Wohnbedarfs und steht mit dem rechtskräftigen Ausgangsplan „Auf 
dem Kirchenacker II“ fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind in der Umsetzung der Planung 
durch die Bauausführenden zu berücksichtigen. 
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Immissionsschutz II: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Bergaufsicht: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Landwirtschaft: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 



Beschlussvorlage 

VL-142/2023 

Datum 27.09.2023 
Aktenzeichen 32-IKZ AS WZ 

Gemeinde 
Ehringshausen 

 
Rathausstraße 1, 35630 Ehringshausen 

Tel: 06443-6090, Fax: 06443-60912 
 

Sachbearbeiter/-in Herr Siegel  
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen 10.10.2023 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 16.10.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen 19.10.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Interkommunale Zusammenarbeit Atemschutz 
 
Sachdarstellung: 
Der Gemeindevorstand hatte der Zusammenarbeit innerhalb des interkommunalen 
Atemschutzkonzeptes bereits zugestimmt. 
Ein Beschluss der Gemeindevertretung zur Bewilligung der Förderung durch das Land Hessen 
steht noch aus. 
Der Rahmenvertrag, den die Gemeindevorstände unterschrieben haben, ist leider nicht 
ausreichend.  
Nach Nr. 5 der „Rahmenvereinbarung zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit“ (beigefügt) soll eine 
Förderung nur erfolgen, wenn die Durchführung des Kooperationsverbundes durch die Beschlüsse der 
Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen bzw. Kreistage sichergestellt ist. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Durch die gemeinsame Beschaffung der Atemschutzgeräte und -masken innerhalb des Pools 
konnte bereits eine Kostenersparnis von 40 % erzielt werden. Abzüglich der noch offenen 
Rechnungen für die Arbeit des Rechtsamtes und des Rechnungsprüfungsamtes kann immer noch 
mit einer Ersparnis von 35 % gerechnet werden. 
Das Land Hessen hat für die IKZ im Bereich Atemschutz Fördermittel in Höhe von 100.000 € in 
Aussicht gestellt. 
Sobald alle Unterlagen zusammengestellt sind, wird ein entsprechender Antrag gestellt. Die 
Fördermittel sollen dann anteilig der bestellten Geräte an die Kommunen ausgezahlt werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, dem Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit bei 
der Erfüllung von Aufgaben nach dem HBKG im Bereich der Beschaffung und Wartung in der 
beigefügten Fassung zuzustimmen. 
 
 
Anlage(n): 
1. Rahmenvereinbarung 7. Dezember 2021 
2. Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit 
3. Beschluss Gemeindevorstand_08.06.2020 
4. Beschluss Gemeindevorstand_04.07.2022 



Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
- IV 3-3 v 03.02 - HESSEN

Rahmenvereinbarung zur Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit

1. Zielsetzung

Interkommunale Zusammenarbeit ist ein bewährtes Instrument zur Sicherung und Ver
besserung der stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Gemeinden, Städte 
und Landkreise insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, an
gespannter Haushalte und wachsenden Aufgabenbestandes. Für zahlreiche hessische 
Kommunen wird die Zukunftsfähigkeit ihrer Verwaltungsstrukturen durch die Zusam
menführung von beträchtlichen Teilen ihres Aufgabenbestandes in gemeinsame 
Dienstleistungszentren mit anderen Kommunen deutlich verbessert. Das Land Hessen 
fördert deshalb die Interkommunale Zusammenarbeit mit Zuweisungen aus dem Lan
desausgleichsstock.

2. Antragsberechtigung

Antragsberechtigt sind alle hessischen Kommunen und deren Zusammenschlüsse in 
der Rechtsform einer juristischen Person. Die Beantragung der Fördermittel soll als 
Gruppenantrag der miteinander kooperierenden Kommunen erfolgen.

3. Fördervoraussetzungen

3.1 Förderungsfähig ist die Zusammenarbeit auf der Grundlage der nach § 2 Abs. 1 KGG 
vorgesehenen Formen kommunaler Gemeinschaftsarbeit und der §§ 54 ff. HVwVfG. 
Zulässig sind auch Kooperationen, die sich der Rechtsformen des Privatrechts bedie
nen.

3.2 Aufgabenbereiche, in denen zusammengearbeitet werden soll, sind:

a) die verwaltungsmäßige Erledigung aller Geschäfte der laufenden Verwaltung.
Hierzu zählen insbesondere Aufgaben
• im Bereich der Finanzverwaltung und des Rechnungswesens,
• der Haupt- und Personalangelegenheiten,
• des Ordnungswesens (einschließlich des freiwilligen Polizeidienstes sowie 

Präventionsmaßnahmen zur inneren Sicherheit beispielsweise als KOM- 
PASSregion),

• der Bauverwaltung und des Baubetriebshofs.

b) Aufgaben der sozialen Daseinsvorsorge und der kommunalen Infrastruktur. 
Hierzu können auch zählen:
• Kooperationen von Feuerwehren (hierzu gehört auch die freiwillige Fusion 

von Ortsteilfeuerwehren),
• die Errichtung und der Betrieb von kommunalen Sportanlagen,
• die Organisation der kommunalen Wirtschafts- und Tourismusförderung,
• Kooperationen zur Bewältigung des demografischen Wandels und weiterer 

wichtiger Zukunftsaufgaben.

Weitere Aufgaben können zusätzlich gemeinsam erfüllt werden.
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3.3 Die Zusammenarbeit in den vorgesehenen Aufgabenfeldern darf sich nicht nur auf un
wesentliche Bereiche beschränken.

3.4 An einer Kooperation sollen in der Regel mindestens drei Kommunen beteiligt sein. In 
begründeten Ausnahmefällen genügt auch die Zusammenarbeit von zwei Kommunen.

3.5 Der Kooperationsverbund ist dauerhaft einzurichten, mindestens jedoch auf 5 Jahre.

3.6 Durch die Zusammenarbeit soll eine Einsparung der personellen und sächlichen Aus
gaben in den kooperierenden Aufgabenbereichen von mindestens 15 v.H. pro Jahr er
zieltwerden (Effizienzgewinn). Investitionsfolgeaufwendungen können bei der Berech
nung berücksichtigt werden. Die Zuwendung soll in einem angemessenen Verhältnis 
zu den erzielten Einsparungen stehen.

4. Zuwendungen

a) Die Regelzuwendung für die Bildung eines entsprechenden Kooperationsverbun
des von drei Kommunen beträgt 75 000 € und von mehr als drei Kommunen 100 
000 €. Wird aus besonderem Grund auch die Zusammenarbeit von nur zwei 
Kommunen anerkannt, beträgt die Regelzuwendung 50 000 €.

b) Kooperationen, denen ein besonderer Vorbildcharakter zugesprochen wird und 
die eine breit angelegte, möglichst viele selbständige Bereiche umfassende Zu
sammenarbeit begründen, können eine über die Regelzuwendung hinausge
hende höhere Zuwendung erhalten. Kooperationen eines Landkreises, an denen 
die überwiegende Zahl der kreisangehörigen Gemeinden beteiligt ist, können 
ebenfalls eine höhere Zuwendung erhalten.

c) Kooperationen, die zur Stärkung der Verwaltungskraft der Gemeinden, die ge
meinsame Erfüllung nahezu aller kommunalen Aufgabenfelder vorsehen (Ge
meindeverwaltungsverband) können eine besondere Zuwendung von 150 000 € 
für jede teilnehmende Gemeinde erhalten.

d) Fusionsprojekte im Bereich der Ortsteilfeuerwehren werden in der Regel mit ei
ner Zuwendung von 15 000 € für jede beteiligte Ortsteilfeuerwehr gefördert.

Auf Antrag können den unter b) und c) genannten Kooperationen Projektzu
schüsse für Maßnahmen zur Vorbereitung des Vorhabens gewährt werden. 
Diese Zuwendungen sind zurück zu erstatten, wenn danach keine entspre
chende förderungswürdige Kooperation zu Stande kommt. Auch Gemeinden, die 
sich freiwillig zusammenschließen wollen, können Zuschüsse zur Vorbereitung 
und Begleitung der Fusion erhalten. (Neben dieser Förderung ist für fusionierte 
Gemeinden eine Investitionsförderung aus dem Landesausgleichsstock möglich. 
Weiterhin sieht § 2 Schutzschirmgesetz (SchuSG) für fusionierende Gemeinden 
eine Entschuldungshilfe von bis zu 46 % ihrer Investitions- und Kassenkredite 
des Kernhaushalts vor. Einzelheiten zur anteiligen Entschuldung der an den frei
willigen Gebietsänderungen beteiligten Gemeinden werden durch Rechtsverord
nung geregelt.)

5. Antragsverfahren

Eine Förderung soll nur erfolgen, wenn die Durchführung des Kooperationsverbundes 
durch die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen 
bzw. Kreistage der an der Kooperation beteiligten Kommunen sichergestellt ist.

Im Fall der Kooperation von Feuerwehren muss noch die Zustimmung der betroffenen
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Feuerwehren und der zuständigen Kreisbrandinspektorin/des zuständigen Kreisbrand
inspektors vorliegen.

In einem formlosen Antrag sind die inhaltlichen und zeitlichen Abfolgen der konkreten 
Kooperation sowie die Erfüllung der Anerkennungskriterien in der zum Zeitpunkt der 
Antragstellung möglichen Genauigkeit schlüssig darzustellen.

Die Anträge sind elektronisch an das Hessische Ministerium des Innern und für Sport 
auf dem Dienstweg zu richten. Die Aufsichtsbehörden haben dem Antrag eine bewer
tende Stellungnahme beizufügen.

6. Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehörde ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport.

Die eingegangenen Förderanträge werden nach Maßgabe der im Landeshaushalt be
reitgestellten Mittel und nach Anhörung des Hessischen Ministeriums für Finanzen so
wie der kommunalen Spitzenverbände bewilligt, sofern die Anerkennungskriterien er
füllt sind.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

7. Auszahlung

Die Zuweisung wird in einer Summe ausgezahlt, sobald sich die an der Kooperation 
beteiligten Kommunen mit dem Inhalt des Bewilligungserlasses einverstanden erklärt 
haben. Entfallen die Voraussetzungen der Förderung gemäß Nr. 3 vor dem Ablauf von 
5 Jahren, behält sich das Hessische Ministerium des Innern und für Sport vor, die Zu
weisung ganz oder zum Teil zurückzufordern.

8. Verwendungsnachweis

Die zweckentsprechende Verwendung der Zuweisung sowie die Erfüllung der Aner
kennungskriterien sind grundsätzlich dem Hessischen Ministerium des Innern und für 
Sport in einem Abschlussbericht im fünften Jahr der Laufzeit der Kooperation nachzu
weisen.

9. Bekanntmachung und In-Kraft-Treten

Die Rahmenvereinbarung wird den Kommunen mit der Veröffentlichung auf der Inter
netseite des Innenministeriums (www.hmdis.hessen.de) bekannt gegeben. Sie tritt am 
02.12.2021 in Kraft und ersetzt damit die Rahmenvereinbarung vom 02.12.2016. Die 
Rahmenvereinbarung tritt am 01.12.2026 außer Kraft.

Peter Beuth 
(Staatsminister)

http://www.hmdis.hessen.de






















Beschlussvorlage 

VL-143/2023 

Datum 27.09.2023 
Aktenzeichen 32_NEA 

Gemeinde 
Ehringshausen 

 
Rathausstraße 1, 35630 Ehringshausen 

Tel: 06443-6090, Fax: 06443-60912 
 

Sachbearbeiter/-in   
 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen 10.10.2023 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 16.10.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen 19.10.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Netzersatzanlagen kritische Infrastruktur 
 
Sachdarstellung: 
Um eine reibungslose Stromversorgung von kritischen Infrastrukturen sicherzustellen sollen zwei 
Netzersatzanlagen beschafft werden. 
Eine große (60 kvA) NEA für den Bereich Feuerwehr Mitte/Bauhof/Rettungswache, eine kleine  
(14 kvA) NEA für das DGH Niederlemp. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Angebote der Fa. Giebeler Feuerschutz vom 05.05.2023 und 31.07.2023 liegen bei. 95.000 € sind 
im Haushalt 2023 eingestellt, jedoch mit Sperrvermerk versehen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, Mittel in Höhe von 40 T € für die Beschaffung freizugeben und 
den Sperrvermerk in dieser Höhe aufzuheben. 
 
 
Anlage(n): 
1. Angebot Giebeler 
2. Angebot 165962-2 
3. Endress Generator 



Angebot 168596-1
Datum:
Kunde:

31.07.2023
41015

Giebeler Feuerschutz GmbH & Co. KG • Mühlenbergstraße 2-4 • D-57290 Neunkirchen

Giebeler Feuerschutz GmbH & Co. KG  
Mühlenbergstraße 2 - 4  
57290 Neunkirchen  

Ihre Anfrage: vom 28.07.2023
Durch:
Bearbeiter:
Tel.:

Herrn Alexander Kunz
GFS
+49 2735 7732-0

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihre Anfrage danken wir Ihnen und erlauben uns, Ihnen nachfolgendes Angebot zu unterbreiten.
Sollten Ihrerseits noch Fragen zu unserem Angebot bestehen, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Abonnieren Sie unseren Newsletter unter: www.giebeler-feuerschutz.de

Pos. Art.Nr. Artikelbezeichnung BetragPreisMenge

1 999999 ESE 90 IW/AS

Notstromleistung (ESP) [kVA/kW]        90,8/72,6
Dauerleistung (PRP) [kVA/kW)              82,5/66,0
Nennspannung [V)                                  400/230
Frequenz [Hz)                                           50
Nennstrom 3~ (PRP) [Al                         119
Leistungsfaktor [cos cp]                          0,8
Hauptschalter [Pole)                                4
Abmessungen und Gew icht
Maße LX B X H [mm)                               2400 x 1040
x 1725
Gew icht ca. [kg)                                        1284
Tankinhalt [I]                                              209
Autonomie
Laufzeit bei 75% Last [h)                         14,67
Schallleistung
Schall-Leistungspegel LWA [db(A))        93
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A))      68
Installationsdaten
Luftmenge [m3/min)                                    152

Marke                                                            FPT
Abgasstufe                                                   Non
Emmission Certif ied
Anzahl Zylinder Motor und Anordnung     4L
Kühlsystem
w assergekühlt
Hubraum [cm3]                                             4500
Motorleistung (ESP) [kW]                           82
Motorleistung (PRP) [kW]                            74,6

21.260,0021.260,00Stck.1

Übertrag auf Seite 2: EUR 21.260,00



Seite 2 des Angebotes 168596-1 vom 31.07.2023

Pos. Art.Nr. Artikelbezeichnung BetragPreisMenge

Drehzahl [U/min]                                           1500
Drehzahlregelung
mechanisch
Startsystem
Elektrostart
Bordspannung [V]                                         12
Kraftstoff                                                           Diesel
Spezif ischer Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP [g/kWh]
215,4
Ölmenge [I]
12,8
Kühlmittelmenge [I]
18,5
Ölverbrauch gemessen am Kraftstoffverbrauch [%]
0,1
Verbrauch bei 75% Last PRP (1/h]
14,25
Verbrauch bei 100% Last PRP [1/h]
19,25

Generator
Marke                                                          MeccAlte
ECP32-2L4 C
Isolations k lasse                                     H
Schutzart [IP)                                             23
Anzahl Pole                                               4
Frequenz [Hz)                                            50
Leistungsfaktor [cos <p)                         0,8
Wirkungsgrad bei 100% Last [%)          90
Ausstattungsmerkmalern
Automatik Schalttafel mit digitaler Steuerung
Absicherung über Leitungsschutzschalterlil
Flüssigkeitsauffangw anne zum Schutz der Umw elt
Problemloser Einsatz auch im Winter durch
serienmäßige Motor- und Kühlmittelvorw ärmung

2 999999 Umschaltschütze/ E-US 125 890,00890,00Stck.1

3
Bitte beachten Sie:
Auf Grund der derzeit dynamischen und nicht
absehbaren Entw icklungen der Märkte behalten w ir
uns vor die Preise der sich täglich ändernden
Marktsituation anzupassen.

EURTotal exkl. MwSt. 22.150,00
19% MwSt. von 22.150,00 EUR 4.208,50

Total inkl. MwSt. EUR 26.358,50



Seite 3 des Angebotes 168596-1 vom 31.07.2023

Lieferart:
Lieferbedingungen:
Zahlungsbedingungen:

Spedition
Ab Werk
10 Tage netto.

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der am Tage der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer.
Wir hoffen, daß Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten, dessen
prompte und korrekte Bearbeitung wir Ihnen schon heute zusichern können.

Mit freundlichen Grüßen

GIEBELER-Feuerschutz
GmbH & Co. KG



Angebot 166882-1
Datum:
Kunde:

05.05.2023
16090

Giebeler Feuerschutz GmbH & Co. KG • Mühlenbergstraße 2-4 • D-57290 Neunkirchen

Gemeinde Ehringshausen
Ordnungsamt
Rathausstraße 1
35630 Ehringshausen

Ihre Anfrage: vom 03.05.2023

Durch:
Bearbeiter:
Tel.:

Herrn Heiko Emmelius
GFS
+49 2735 7732-0

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihre Anfrage danken wir Ihnen und erlauben uns, Ihnen nachfolgendes Angebot zu unterbreiten.
Sollten Ihrerseits noch Fragen zu unserem Angebot bestehen, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Abonnieren Sie unseren Newsletter unter: www.giebeler-feuerschutz.de

Pos. Art.Nr. Artikelbezeichnung BetragPreisMenge

1 252722 Stromerzeuger ENDRESS ESE 1407 DBG ES DIN 
IT/TNS, mit Umschalteinrichtung für Hauseinspeisung, 
DIN 14685-1:2016-12, DIN/TS 14684:2020-07. 2-
Zyl.-4-Takt Briggs & Stratton Vanguard Benzinmotor, 
luftgekühlt, Motorleistung 15,0 W, 
Powermanagementmodul maxdrive zur Nutzung der 
Leistungsreserven des Motors, Kraftstofftank 22 l. 
Wartungsfreier, bürstenloser, elektronisch geregelter 
DUPLEX-Generator, IP54, Nennspannung 400/230 V, 
Nennfrequenz 50 Hz, Nennleistung 
Drehstrom/Wechselstrom 13,7/7,5 kVA, Nennstrom 
19,8/32,6 A, gleichzeitiger Betrieb von elektronischen 
und induktiven Verbrauchern möglich.
Ausstattung: 2 Drehstrom-CEE-Steckdose DIN 49462, 
IP67, 16 A, 1 Drehstrom-CEE-Einspeisesteckdose DIN 
49462, IP67, 16 A für den ausschließlichen Betrieb im 
TN-Netz, 3 Schuko-Steckdosen DIN 49442, IP68, 16 A. 
Drei-Wege-Hahn für Fremdbetankung, 
Isolationsüberwachung mit optischer und akustischer 
Fehlermeldung (nicht abschaltend, Fehlermeldung 
rückstellbar), Ölüberwachung mit Abschaltautomatik, 
thermische/magnetische allpolige Sicherungsautomaten.
Durch zusätzliche Einspeisesteckdose auch zum 
Einspeisebetrieb von IT/TN-Netzen geeignet, um z. B. 
die Notstromversorgung von Feuerwehrgerätehäusern 
sicherzustellen, einschließlich Gegenstecker für die 
Hauseinspeisung.
Multifunktions-Control-System E-MCS 4.0 zur 
gleichzeitigen Anzeige aller wichtigen Daten des 
Stromerzeugers, Start erfolgt ohne Schlüssel durch 
Start/Stop-Schalter, Not-Aus-Taster zur sofortigen 
Abschaltung.

6.930,006.930,00Stck.1

Übertrag auf Seite 2: EUR 6.930,00



Seite 2 des Angebotes 166882-1 vom 05.05.2023

Pos. Art.Nr. Artikelbezeichnung BetragPreisMenge

Pulverbeschichteter Vollrohrrahmen mit Teilverkleidung, 
4 elastisch gelagerte Tragegriffe. Lackierung gelb RAL 
1012, Silent-Ausführung nach EU-Geräuschrichtlinie 
2000/14/EG II, Schallleistungspegel LWA 95 dB(A), 
(LxBxH) 820x440x580 mm, ca. 150 kg
Elektrostarter, wartungsfreie Vliesbatterie
Mitgeliefertes Zubehör: 1 Werkzeug- und 1 
Ersatzteilsatz für Motor und Generator

2 251589 Teilesatz Batterie-Ladungserhalt mit Ladesteckdose 
MagCode, für DIN-Stromerzeuger ENDRESS mit 
Elektrostarter
In Verbindung mit neuem Stromerzeuger Einbau ab 
Werk, Nachrüstung vorhandener Stromerzeuger auf 
Anfrage
Kann nicht zusammen mit Teilesatz Fremdstart (Art.-Nr. 
251658), Teilesatz Batterie-Ladungserhalt mit 
Ladesteckdose DIN 14690 (Art.-Nr. 251595) oder 
Teilesatz Batterie-Ladungserhalt mit Ladesteckdose 
BEOS (Art.-Nr. 251588) bestellt werden

129,00129,00Stck.1

3 251593 Betankungssystem für Stromerzeuger ENDRESS, 
bestehend aus 20-l-Einheitskanister und Schlauch, 
Länge 2 m, eine Seite Anschluss für 3-Wege-Hahn, 
andere Seite Verschlusssystem für Einheitskanister, ca. 
4,6 kg

154,00154,00Stck.1

4 251880 Einspeiseleitung ELSPRO 400 V/16 A, zum Anschluss 
eines Stromerzeugers mit Gebäudeeinspeisesteckdose 
an die Gebäudeeinspeisung. 10 m Leitung H07RN-F 
Industrieflex 07HT 5G2,5, weitestgehend säure- und 
ölfest nach VDE H07BN4-F, Leitungsfarbe gelb, eine 
Seite CEE-Stecker 400 V/16 A, IP67, andere Seite CEE-
Kupplung 400 V/16 A, IP67, ca. 2,2 kg

114,00114,00Stck.1

5 999999 Rollcontainer Stromerzeugung

Rollcontainer Stromerzeugung
Länge: 1200mm
Breite: 800mm
Höhe: ca. 1200mm
Max. Höhe: -
zur Aufnahme von:
1 x Stromerzeuger gfd-Nr. 252722, ca. 
820x440x580mm
1 x Betankungssystem gfd-Nr. 251593 
(Kanister 20 Liter und Schlauch
2m), ca. 345x165x466mm
1 x Eurobehälter 400x300x235mm (im 
Lieferumfang enthalten) zur Lagerung
des Betankungsschlauchs
1 x Einspeiseleitung gfd-Nr. 251880, 16A, 
10m, hängend gelagert
Fahrwerk:
Standard Bowdenzug
mit je 2 Stück Lenk- und Bockrollen Ø 

1.800,001.800,00Stck.1

Übertrag auf Seite 3: EUR 9.127,00



Seite 3 des Angebotes 166882-1 vom 05.05.2023

Pos. Art.Nr. Artikelbezeichnung BetragPreisMenge

200mm (Rollenbreite 50mm) aus
Elastik-Vollgummi
Lenkrollen sind mit Hilfe von 
Richtungsfeststellern auch als Bockrollen
einsetzbar.
inkl. Trommelbremse in den Bockrollen -
unempfindlich gegen Staub,
Nässe und Öl
inkl. zentraler Feststellbremse - mit dem Fuß 
bedienbar für Lenkrollen
inkl. Totmannbremse - selbsttätige Bremse 
für Bockrollen
Ansteuerung erfolgt über Bowdenzug
Bedienung über eine ergonomische und 
durchgängige Griffstange mit
SoftGrip-Ummantelung
- Besonders griffig, rutschfest und 
kälteisolierend
inkl. lang nachleuchtende und reflektierende 
Konturmarkierungen.
Der Rollcontainer wird von uns mit den 
Halterungen für die jeweilige
Beladung ausgestattet. Die Beladung wird 
von uns nicht mit angeboten.
Falls Sie sich für unsere Produkte 
entscheiden sollten, ist es
unabdingbar, dass die Ausrüstungen zur 
Erstellung einer
3D-Freigabezeichnung und anschließend zur 
Anpassung der Halterungen bei
uns in 89340 Leipheim, Albert-Einstein-
Straße 8, angeliefert werden
(kundenseitig). Die Beladung wird Ihnen im 
Zuge der Auslieferung des
Rollcontainers zurückgeschickt.
Bei nachträglichen technischen Änderungen 
(beispielsweise mehr bzw.
andere Beladung als kalkuliert) behalten wir 
uns eine Preis- und/oder
Lieferzeitanpassung vor.
Sonderanfertigungen sind vom Umtausch 
ausgeschlossen, da diese nach
Wünschen des Auftraggebers gefertigt 
werden.

6

Bitte beachten Sie:
Auf Grund der derzeit dynamischen und nicht 
absehbaren Entwicklungen der Märkte behalten wir 
uns vor die Preise der sich täglich ändernden 

Übertrag auf Seite 4: EUR 9.127,00



Seite 4 des Angebotes 166882-1 vom 05.05.2023

Pos. Art.Nr. Artikelbezeichnung BetragPreisMenge

Marktsituation anzupassen.

EURTotal exkl. MwSt. 9.127,00

19% MwSt. von 9.127,00 EUR 1.734,13

Total inkl. MwSt. EUR 10.861,13

Lieferart:
Lieferbedingungen:
Zahlungsart:
Zahlungsbedingungen:

LKW
Frei Haus
Zahlung auf Rechnung
10 Tage netto.

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der am Tage der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer. 
Wir hoffen, daß Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten, 
dessen prompte und korrekte Bearbeitung wir Ihnen schon heute zusichern können.

Mit freundlichen Grüßen

GIEBELER-Feuerschutz
GmbH & Co. KG



Hauptmerkmale

Notstromleistung (ESP) [kVA/kW] 90,8/72,6

Dauerleistung (PRP) [kVA/kW] 82,5/66,0

Nennspannung [V] 400/230

Frequenz [Hz] 50

Nennstrom 3~ (PRP) [A] 119

Leistungsfaktor [cos ϕ] 0,8

Hauptschalter [Pole] 4

Abmessungen und Gewicht

Maße L x B x H [mm] 2400 x 1040 x 1725

Gewicht ca. [kg] 1284

Tankinhalt [l] 209

Autonomie

Laufzeit bei 75% Last [h] 14,67

Schallleistung

Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] 93

Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)] 68

Installationsdaten

Luftmenge [m³/min] 152

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. 16.11.2022

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Tel.: +49 (0) 7123-9737-0

Neckartenzlinger Str. 39 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50

D - 72658 Bempflingen, Germany www.endress-stromerzeuger.de

ESE 90 IW/AS

Artikel-Nr.: 321244

https://www.endress-stromerzeuger.de/
https://www.facebook.com/EndressTherealpower/
https://www.youtube.com/channel/UCxSvsoK-igmt-CwhI8OUTrw


Motor
Marke FPT
Abgasstufe Non Emission Certified

Anzahl Zylinder Motor und Anordnung 4L
Kühlsystem wassergekühlt
Hubraum [cm³] 4500
Motorleistung (ESP) [kW] 82

Motorleistung (PRP)  [kW] 74,6

Drehzahl [U/min] 1500
Drehzahlregelung  mechanisch
Startsystem  Elektrostart
Bordspannung [V] 12
Kraftstoff  Diesel
Spezifischer Kraftstoffverbrauch bei 75% PRP [g/kWh] 215,4
Ölmenge [l] 12,8
Kühlmittelmenge [l] 18,5
Ölverbrauch gemessen am Kraftstoffverbrauch [%] 0,1
Verbrauch bei 75% Last PRP [l/h] 14,25
Verbrauch bei 100% Last PRP [l/h] 19,25

LTP - Eingeschränkte Leistung in Dauerbetrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die unter den vereinbarten

Betriebsbedingungen maximale verfügbare Leistung, die der Stromerzeuger bei bis zu 500 Betriebsstunden pro Jahr 

(bei nicht mehr als 300 Stunden im Dauerbetrieb) erbringen kann, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom 

Hersteller vorgeschrieben eingehalten werden. Es ist keine Überlastfähigkeit vorhanden.

PRP - Leistung in Dauerbetrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die maximale Leistung, die ein Stromerzeuger unter den 

vereinbarten Betriebsbedingungen im Dauerbetrieb erbringen kann, während er eine variable elektrische Last für eine 

unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr liefert, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom Hersteller 

vorgeschrieben eingehalten werden. Die zulässige durchschnittliche Leistung über 24 Stunden Betrieb darf 70 % 

der Grundleistung nicht überschreiten.

COP - Basislast (Dauer-) Betrieb nach ISO 8528-1:2005. Definiert als die maximale Leistung, die der Stromerzeuger unter den 

vereinbarten Betriebsbedingungen im Dauerbetrieb erbringen kann, während er eine konstante elektrische Last für eine 

unbegrenzte Anzahl von Stunden pro Jahr liefert, wenn die Wartungsintervalle und Verfahren wie vom Hersteller 

vorgeschrieben eingehalten werden. Für einen Zeitraum von 1 Stunde innerhalb einer Betriebszeit von 12 Stunden steht

eine Überlastfähigkeit von 10% zur Verfügung.

Definition Anwendung (ISO-8528)

ESP - Emergency Standby Power: Ist die maximale Leistung, die während einer variablen Leistungssequenz unter den angegebenen 

Bedingungen verfügbar ist und die ein Stromaggregat im Falle eines Stromausfalls oder unter Testbedingungen für 

bis zu 200 h pro Jahr liefern kann. Wartungsintervalle und sonstige Prüfungen/Verfahren, sind gemäß den Herstellerangaben 

durchzuführen. Die Durchschnittsleistung über 24 Betriebsstunden darf 70% der ESP-Leistung nicht überschreiten.

„Diese CO2-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen

(Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite 

Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

performances d'un moteur particulier.»

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. 16.11.2022

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Tel.: +49 (0) 7123-9737-0

Neckartenzlinger Str. 39 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50

D - 72658 Bempflingen, Germany www.endress-stromerzeuger.de

ESE 90 IW/AS

Artikel-Nr.: 321244

https://www.facebook.com/EndressTherealpower/
https://www.youtube.com/channel/UCxSvsoK-igmt-CwhI8OUTrw


Generator
Marke MeccAlte ECP32-2L4 C
Isolationsklasse H
Schutzart [IP] 23
Anzahl Pole 4
Frequenz  [Hz] 50
Leistungsfaktor [cos ϕ] 0,8
Wirkungsgrad bei 100% Last [%] 90

Ausstattungsmerkmale
Automatik Schalttafel mit digitaler Steuerung
Absicherung über Leitungsschutzschalter
Flüssigkeitsauffangwanne zum Schutz der Umwelt
Problemloser Einsatz auch im Winter durch serienmäßige Motor- und Kühlmittelvorwärmung
Klemmleiste

Zubehör Bestell-Nr.
Umschaltschütze / E-US 125 343 020

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. 16.11.2022

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH Tel.: +49 (0) 7123-9737-0

Neckartenzlinger Str. 39 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50

D - 72658 Bempflingen, Germany www.endress-stromerzeuger.de
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